
1156 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des N ationalrates XIII. GP 

21. 5. 1974 

Regierungsvorlage 

ABKOMMEN 
ZWISCHEN DER REPUBLIK öSTER­
REICH'UND DEM STAAT ISRAEL üBER 

SOZIALE SICHERHEIT 

Die Re pub I ik ö s t e r r eich 

und 
der Staat Israel 

von dem Wunsche geleitet, die gegenseitigen 
Beziehungen zwischen den beiden Staaten auf 
dem Gebiete der Soz.ialen Sicherheit Zu regeln, 
sind übereingekommen, folgendes ~Abkommen LU 

schließen: 

ABSCHNITT I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikelt 

(1) In diesem Abkommen bedeuten die Aus­
. drücke 

1. "österreich" 
die Republik österreich, 

"Israel" 
den Staat Israel; 

2. "Staatsangehöriger" 
in bezug auf österreich 

dessen Staatsbürger oder eine Person deut­
scher Sprachzugehörigkeit (Volksdeut­
scher), die staatenlos ist oder deren Staats­
angehörigkeit ungeklärt ist und die sich 
am 11. Juli 1953, am L Jänner 1961 oder 
am 27. November 1961 nicht nur vorüber­
gehend i~ Gebiet von österreich aufge­
halten hat, 

in bezug auf Israel 
einen israelis~en Staatsbürger; 

3. "Rechtsvorschriften" 
die Gesetze, Verordnungen und Satzungen, 

4. "zuständige Behörde" 
. in bezug auf österreich 

den Bundesminister für soziale Verwal­
tung, hinsichtlich der Familienbeihilfen 
den Bundesminister für Finanzen, 

in bezug auf Israel 
den Arbeitsminister; 

5. "Träger" 

die Einrichtung oder die Behörde, der die 
Durchführung der im Artikel 2 bezeichneten 
Rechtsvorschriften oder eines Teiles davon 
obliegt; 

6. "zuständiger Träger" 
den nach den anzuwendenden Rechtsvor­
schriften zuständigen Träger; 

7. "zuständiger Staat" 
den Vertragsstaat, in dessen Gebiet sich der 
zuständige Träger befindet; 

8. "Familienangehöriger"-

einen Familienangehörigen nach den Rechts­
vorschriften des V ertragsstaa tes, in dem der 
Träger, zu dessen Lasten die Leistungen zu 
gewähren sind, seinen Sitz hat; 

9. "Geldleistung", "Rente" oder "Pension" 
eine Geldleistung, Rente oder Pension ein­
schließlich aller ihrer Teile aus öffentlichen 
Mitteln, aller Zuschläge, Anpassungsbeträge, 
Zulagen sowie Kapitalabfindungen; 

10. "Familienbeihilfen" 
in bezug auf österreich 

die Familienbeihilfe, 

in bezug auf Israel 
die Familienbeihilfe für kinderreiche Fami­
lien und die Familienbeihilfe für Kinder 
von Arbeitnehmern. 

die sich auf die iin Artikel 2 Absatz 1 be- (2) In diesem Abkommen haben andere Aus­
zeichneten Zweige der Sozialen Sicherheit drücke die Bedeutung, die ihnen nach den betref-
beziehen; fenden Rechtsvorschriften zukommt. 
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2 1156 der Beilagen 

Artikel 2 

(1) Dieses Abkommen bezieht sich 

1. in Österreich auf die Rechtsvorschriften über 
a) die Krankenversicherung, sovieit sie Lei~ 

stungen bei Mutterschaft vorsieht; 
b) die Unfallversicherung; 
c) die Pensionsversicherung ; 
d) die Arbeitslosenversicherung; 
e) die FamiEenbeihilfe; 

2. in Israel auf die Red1tsvorschriften über 
a) die Mutterschaftsversicherung; 
b) die Versicherung bei Arbeitsunfällen und 

Beruf skrankhei ten; 
c) die Invaliditätsversicherung; 
d) die Alters- und Hinterbliebenenversiche­

rung; 
e) die Arbeitslosenversicherung; 
f) die Versicherung für kin4erreiche Fami­

lien und die Versicherung für Kinder 
von Arbeitnehmern. 

(2) Dieses Abkommen bezieht sich nicht auf 
Rechtsvorschriften über ein j1eues System oder 
einen neuen Zweig der Sozialen Sicherheit und 
nicht auf Systeme für Opfer des Krieges und sei­
ner Folgen; es bezieht sich ferner nicht auf die 
österreichischen Rechtsvorschriften betreffend die 
Unfallversicherung der Kriegsbeschädigten und 
der beschädigten Präsentdiener in beruflicher 
Ausbildung sowie auf die Rechtsvorschriften über 
die Notarversicherung. 

(3) Rechtsvorschriften, die sich aus überein­
kommen mit dritten Staaten ergeben, sind, so­
weit sie nicht Versicherungslastrege1ungen ent­
halten, im Verhältnis zwischen den Vertrags­
staaten nicht zu berücksichtigen. 

Artikel 3 

Bei Anwendung der Rechtsvorschriften eines 
Vertragsstaates stehen, soweit nichts anderes be­
stimmt wird, dessen Staatsangehörigen gleich 

a)die Staatsangehörigen des anderen Ver­
tragsstaates, 

b) Flüdltlinge im Sinne des Artikels 1 der 
Konvention über die Rechtsstellung ,der 
Flüchtlinge vom 28. Juli 1951, die sich im 
Gebiet eines Vertragsstaates gewöhnlich 
aufhalten, sowie 

c) Staaten:lose, die sich im Gebiet eines. Ver­
tragsstaates gewöhnlich, aufhalten. 

Artikel 4 

Hätte eine Person nach den Rechtsvorschriften 
eines Vertragsstaates Anspruch auf eine Pension, 
Rente oder andere Geldleistung mit Ausnahme 

einer Leistung bei Arbeitslosigkeit, so erhält sie 
diese Leistung auch während eines Aufenthaltes 
im Gebiet des anderen V ertragsstaa tes. 

ArtikelS 

Soweit nach den Rechtsvorschriften eines Ver­
tragsstaates eine' Erwerbstätigkeit oder em 
Sozialversicherungsverhältnis rechtliche Auswir­
kungen auf eine Leistung der Sozialversicherung 
haben, kommt die gleiche Wirkung auch einer 
gleichartigen Erwerbstätigkeit oder einem gleich­
artigen Versicherungsverhältnis im anderen Ver­
tragsstaat zu. 

ABSCHNITT 11 

BESTIMMUNGEN ÜBER DIE ANZUWEN­
DENDEN RECHTSVORSCHRIFTEN 

Artikel 6 

(1) Unbeschadet der. Artikel 7 und- 8 unter­
liegen Erwerbstätige den Rechtsvorschriften de~ 
Vertragsstaates, in dessen Gebiet die Erwerbs­
tätigkeit ausgeübt wird. Dies gilt bei Ausübung 
einer unselbständigen Erwerbstät'igkeit auch dann, 
wenn sich der Wohnort des Dienstnehmers oder 
der Sitz seines Dienstgebers im Gebiet des ande­
ren Vertragsstaates befindet. 

(2) Wären nach Absatz 1 die Rechtsvorschrif­
ten beider Vertragsstaaten gleichzeitig anzuwen­
den, so gilt folgendes: 

a) Bei gleichzeitiger Ausübung einer unselb­
ständigen und einer selbständigen Erwerbs­
tätigkeit sind die Rechtsvorschriften des 
Vertragsstaates anzuwenden, in dessen Ge­
biet die unselbständige Erwerbstätigkeit 
ausgeübt wird. 

b) Bei gleichzeitiger Ausübung von selbständi­
gen Erwerbstätigkeiten sind die Rechtsvor­
schriften des Vertragsstaates anzuwenden, 
in dem sich der Erwerbstätige gewöhnlich 
aufhält~ 

Artikel 7 

(1) Wird ein Dienstnt;hmer, der im Gebiet 
eines Vertragsstaates von einem Unternehmen 
beschäftigt wird, dem er gewöhnlich angehört, 
von diesem Unternehmen zur Ausführung einer 
Arbeit für dessen Rechnung in ,das Gebiet des 
anderen Vertragsstaates entsendet, so sind bis 
zum Ende des 24. Kalendermonats nach dieser 
Entsendung die Rechtsvorschriften des ersten 
Vertragssqates so weiter anzuwenden, als ·wäre 
er noch in dessen Gebiet beschäftigt. 

(2) Wird ein Dienstnehmer eines Luftfahrt­
unternehmens mit dem Sitz im Gebiet eines 
Vertragsstaates aus ,dess.en Gebiet in das Gebiet 
des an.deren Vertragsstaates entsendet, so sind 
die Rechtsvorschriften des ersten Vertragsstaates 
so weiter anzuwenden, als wäre er noch in dessen 
Gebiet beschäftigt. 
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(3) Wi~d ein Dienstnehmer eines Transport­
unternehmens, das seinen Sitz im Gebiet eines 
Vertragsstaates hat, im Gebiet des anderen Ver­
tragsstaates beschäftigt, so sind die Rechtsvor­
schriften des ersten Vertragsstaates so anzuwen­
den, als wäre er in dessen Gebiet beschäftigt. 
Unterhält das Unternehmen im Gebiet des zwei­
ten Vertragsstaates eine Zweigniederlassung, so 
sind auf die' von ihr beschäftigten Dienstnehmer 
die Rechtsvorschriften dieses Vertragsstaates an­
zuwenden. 

(4) Die Besatzung eines Seeschiffes unterliegt 
den Rechtsvorschriften des Vertragsstaates, des-

. sen Flagge das Schiff führt. . 

(5) Wird ein Staatsangehöriger eines Vertrags­
staates im Dienst dieses Vertragsstaates oder 
eines anderen öffentlichen Dienstgebers dieses 
Vertragsstaates im Gebiet des anderen Ver­
tragsstaates beschäftigt, so sind die Rechtsvor­
schriften des ersten Vertragsstaates anzuwenden. 

Artikel 8 

(1) Diplomaten sind vorbehaltlich des Absat­
zes 4 in bezug auf ihre Dienste für den Entsende­
staat von den im Empfangsstaat geltenden 
Rechtsvorschriften übet Soziale Sicherheit be­
freit. 

(2) a) die im Absatz 1 vorgesehene Befreiung 
gilt auch für Mitglieder des Verwaltungs­
und technischen Personals der Mission 
sowie Mitglieder des dienstlichen Hausper­
sonals der Mission, die weder Staatsange­
hörige des Empfangsstaates noch in deme 
selben ~tändig ansässig sind. 

b) Unbeschadet der Bestimmungen der litera a 
können die Mitglieder des Verwaltungs­
und technischen Personals der Mission, die 
Staatsangehörige des Entsendestaates. und 
im Empfangsstaat ständig ansässig sind, 
binnen drei Monaten nach Beginn der Be­
schäftigungdie Anwendung der Rechtsvor­
schriften des Entsendestaates wählen. Die 
Wahl wird mit dem nächstfolgenden 
Monatsersten wirksam. 

(3) Die im Absatz 1 vorgesehene Befreiung 
gilt ferner für private 'Hausangestellte, die aus­
schließlich bei einem Diplomaten beschäftigt sind, 
sofern sie 

a) weder Staatsangehörige des Empfangsstaa­
tes noch in demselben ständig ansässig sind 
und 

b) den im Entsendestaatoder in einem dritten 
Staat geltenden Rechtsvorschriften über 
Soziale Sicherheit unterstehen. 

(4) Beschäftigt ein Diplomat Personen, auf 
welche die im Absatz 3 vorgesehene Befreiung 

keine Anwendung findet, so hat er die Rechts­
vorschriften über Soziale Sicherheit zu beachten, 
die im Empfangsstaat für Arbeitgeber gelten. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend 
für Berufskonsuln und für die Mitglieder der 
von Berufskonsuln geleiteten konsularischen 
Vertretungen sowie für die ausschließlich in deren 
Diensten stehenden Mitglieder des Hausperso­
nals. 

Artikel 9 

Für bestimmte Dienstnehmer oder Dienstneh­
mergruppen oder für selbständig Erwerbstätige 
kann, soweit es in ihrem Interesse liegt, unter 
Bedachtnahme auf die Art und die Umstände 
ihrer Beschäftigung die zuständige Behörde des 
Vertragsstaates, dessen Rechtsvorschriften nach 
den Artikeln 6 bis 8 anzuwenden sind, die Be­
freiung von diesen Rechtsvorschriften auf An­
trag der zuständigen Behörde des anderen Ver­
tragsstaates zulassen. In diesem Fall sind die 
Rechtsvorschriften dieses Vertragsstaates auf die 
betreffenden Personen anzuwenden. 

ABSCHNITT III 

BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Kapitell 

Mutterschaft 

Artikel 10 

Für den Leistungsanspruch und die Dauer der 
Leistungsgewährung sind die nach d~n Rechts­
vorschriften bei der V ertragsstaa ten für' Leistun -
gen bei Mutterschaft zu berücksichtigenden Ver­
sicherungszeiten zusammenzurechnen, soweit sie 

, nicht auf dieselbe Zeit entfallen. 

Kapitel 2 

Invalidität, Alter und Tod 

Artikel 11 

Hat. eine Person nach den Rechtsvorschriften 
beider Vertragsstaaten Versicherungszeiten er­
worben, so sind diese für den Erwerb eines 
Leistungsanspruches zusammenzurechnen, soweit 
sie nicht auf dieselbe Zeit entfallen. In welchem 
Ausmaß und in welcher Weise Versicherungszei­
ten zu berücksichtigen sind, richtet sich nach den 
Rechtsvorschriften des Vertragsstaates, in dessen 
Versicherung diese Zeiten zurückgelegt worden 
sind. 

Artikel ,12 

(1) Beanspruchen eine Person, die nach den 
Rechtsvorschriften bei der Verti'agsstaaten Ver­
sicherungszeiten erworben hat, oder ihre Hinter­
bliebenen Leistungen auf Grund der Rechtsvor­
schriften beider Vertragsstaaten, so hat der zu­
ständige Träger die Leistungen auf folgende 
Weise festzustellen: 
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a) Der Träger jedes Vertragsstaates hat nach 
den von ihm anzuwendenden Rechtsvor­
schriften festzustellen, ob die betreffende 
Person unter Zusammenrechnung der Ve:­
sicherungszeiten Anspruch auf die Leistung 
hat; 

b) besteht ein Anspruch auf eine Leistung, so 
hat der Träger zunächst den theoretischen 
Betrag der Leistung zu berechnen, die zu­
stehen würde, wenn alle nach den Rechts­
vorschriften der beiden Vertragsstaaten zu 
berücksichtigenden Versicherungszeiten nur 
in dem betreffenden Vertragsstaat zurück­
gelegt worden wären; . 

c) sodann hat der Träger die geschuldete Teil­
leistung auf der Grundlage des nach litera b 
errechneten Betrages nach dem Verhältnis 
zu berechnen, das zwischen der Dauer der 
nach seinen Rechtsvorschriften zu berück­
sichtigenden Versicherungszeiten und der 
Gesamtdauer der nach den Rechtsvorschrif­
ten beider Vertragsstaaten zu berücksich­
tigenden Versicherungszeiten besteht. 

(2) Erreichen die Versicherungszeiten, die nach 
den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates zu 
berücksichtigen sind, insgesamt nicht zwölf 
Monate für die Berechnung der Pension, so ge­
währt der Träger dieses V ertragsstaa tes keine, 
der Träger des anderen Vertragsstaates die ohne 
Anwendung des Absatzes 1 litera cerrechnete 
Pension. Dies gilt nicht, wenn nach den Rechts­
vorschriften des ersten Vertragsstaates ohne An­
wendung des Artikels 11 Anspruch auf Pension 
besteht. 

Artikel 13 

Die zuständigen österreichischen Träger haben 
die Artikel 11 und 12 nach folgenden Regeln 
anzuwenden: 

1. Für die Feststellung der Leistungszugehörig­
keit und Leistungszuständigkeit in der Pen­
sionsversicherung werden israelische Ver­
sicherungszeiten nach der Art der während 
dieser Zeiten ausgeübten Erwerbstätigkeit 
berück sich tigt. 

2. Die Bestimmungen der Artikel 11 und 12 
gelten nicht für die Anspruchsvoraussetzun­
gen und für die Leistung des Bergmanns­
treuegeldes aus der österreichischen knapp­
schaftlichen Pensionsversicherung. 

3. Bei der Durchführung des Artikels 12 Ab­
satz 1 litera b gilt folgendes: 
a) Sich deckende Versicherungszeiten sind 

mit ihrem tatsächlichen Ausmaß zu 
berücksichtigen. 

b) Beiträge, die zum Erwerb von gleich­
gestellten Zeiten in der österreichischen 
Pensionsversicherung naChen trich tet wUr­
den, sind nicht als Beiträge zur Höher­
versicherung zu behandeln. 

c) Die Bemessungsgrundlage wird aus­
schließlich aus den in der österreichischen 
Pensionsversicherung erworbenen Ver­
sicherungszeiten gebildet. 

d) Beiträge zur Höherversicherung sowie 
der Leistungszuschlag bleiben außer An­
Satz. 

4. Bei Durchführung des Artikels 12 Absatz 1 
litera c gilt folgendes: 
a) übersteigt die Gesamtdauer der nach den 

Rechtsvorschriften beider Vertragsstaaten 
zu berücksichtigenden Versicherungszei­
ten das nach den österreichischen Rechts­
vorschriften für die Bemessung des Stei­
gerungsbetrages festgelegte Höchstaus­
maß, so ist die geschuldete Teilpension 
nach dem Verhältnis zu berechnen, das 
zwischen der Dauer der nach den öster­
reichischen Rechtsvorschriften zu berück­
sichtigenden Versicherungszeiten und 
dem erwähnten Höclistausmaß von Ver­
sicherungsmonaten besteht. 

b) Der HiIflosenzuschuß ist von der öster­
reichischen Teilpensiori innerhalb der 
anteilsmäßig gekürzten Grenzbeträge 
nach den österreichischen Rechtsvorschrif­
ten zu berechnen. Bestünde hingegen 
allein auf Grund der nach österreichi­
schen Rechtsvorschriften zu berücksich­
tigenden V ersicherungszei ten Anspruch 
auf Pension, so gebührt der Hilflosen­
zuschuß in dem dieser Pension entspre­
chenden Ausmaß, es sei denn, daß nach 
israelischen Rechtsvorschriften eine Er­
höhung der Leistung wegen Hilflosigkeit 
gewährt wird. 

5. Der nach Artikel 12 Absatz 1 litera c er­
rechnete Betrag erhöht sich allenfalls um 
Steigerungsbeträge für Beiträge,· die zur 
Höherversicherung entrichtet worden sind 
oder als zur Höherversicherung entrichtet 
gelten, um den knappschaftlichen Leistungs­
zuschlag, den HilfIosenzuschuß und um die 
Ausgleichszulage nach den österreichischen 
Rechtsvorschriften. 

6. Hängt nach denösterreichischen Rechtsvor­
schriften die Gewährung von Leistungen der 

. knappschaftlichen Pensionsversicherung 
davon ab, daß wesentlich bergmännische 
Tätigkeiten im' Sinne der österreichischen 
Rechtsvorschriften in bestimmten Betrieben 
zurückgelegt sind, so werden von den israe­
lischen Versicherungszeiten nur jene berück­
sichtigt, denen eine Beschäftigung in einem 
gleichartigen Betrieb mit einer gleichartigen 
Tätigkeit zugrunde liegt. 

7. Die Sonderzahlungen aus der österreichi­
schen Pensionsversicherung gebühren im 
Ausmaß der österreichischen Teilpension; 
Artikel 15 gilt entsprechend. 
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Artikel 14 

(1) Besteht auch ohne Berücksichtigung des 
Artikels 11 ein Anspruch auf Pension, so hat 
der zuständige Träger eines Vertragsstaates die 
allein auf Grund der' naCh den "von ihm anzu­
wendenden Rechtsvorschriften zu berücksichci­
genden Versicherungszeiten gebührende Pension 
zu gewähren, solange ein Leistungsanspruch nach 
,den Rechtsvorschriften des anderen Vertrags­
staates nicht besteht. 

(2) Eine nach Absatz 1 festgestellte Pension ist 
nach Artikel 12 neu festzustellen, wenn ein Lei­
stungsanspruch nach den Rechtsvorschriften des 
anderen Vertragsstaatesentsteht. Die Neufest­
stellung erfolgt mit Wirkung. vom Tag des Be­
ginnes der Leistung nach den Rechtsvorschriften 
des anderen Vertragsstaates. Die Rechtskraft frü­
herer Entscheidungen steht der Neufeststellung 
nicht entgegen. 

Artike115 

(1) Hat eine Person nach den Rechtsvorschrif­
ten eines Vertragsstaates auch ohne Berücksich­
tigung des Artikels 11 Anspruch auf Leistung 
und wäre diese höher als die Summe der nach 
Artikel 12 Absatz 1 litera c errechneten Leistun­
gen, so hat der Träger dieses Vertragsstaates 
seine so errechnete Leistung, erhöht um den 
Unterschiedsbetrag zwischen der Summe der nach 
Artikel 12 Absatz 1 litera c errechneten Lei­
stungen und der Leistung, die nach den von 
ihm anzuwendenden Rechtsvorschriften allein 
zustünde, als Teilleistung zu gewähren. 

(2) Die Teilleistung nach Absatz 1 ist von Amts 
wegen neu festzustellen, wenn sich die Höhe der 
Leistungen, die der Berechnung der Teilleistun­
gen zugrunde liegen, aus anderen Gründen als 
infolge von Anpassungen ändert oder wenn sich 
der Umrechnungskurs um mehr als 10 vom Hun­
dert ändert. 

Kapitel 3 

A r b e it s u n fäll e und B e ruf s k r a n k­
heiten 

Artikel 16 

(1) Eine Person, die einen Arbeitsunfall erlitten 
oder sich eine Berufskrankheit zugezogen hat 

a) im Gebiet des anderen als des zuständigen 
Staates oder 

b) im Gebiet des zuständigen Staates 
aa) und die ihren Wohnort in das Gebiet 

des anderen Vertragsstaates verlegt 
oder 

bb) deren Zustand bei einem vorüber­
gehenden Aufenthalt in dem zuletzt 
genannten Gebiet sofort ärztliche Be­
treuung . einschließlich Krankenhaus­
pflege erforderlich macht, 

erhält zu Lasten des zuständigen Trägers Sach­
leistungen, die ihr vom Träger ihres Aufent­
halts- oder ihres neuen Wohnortes nach den für 
diesen Träger geltenden Rechtsvorschriften ge­
währt werden. Im Falle des Wohnortwechsels hat 
sie vor dem Wechsel die Zustimmung des zustän­
digen Trägers einzuholen. Diese Zustimmung 
darf nur verweigert werden, wenn der Wohn­
ortwechsel geeignet ist, ihren Gesundheitszu­
stand oder die Durchführung der ärztlichen Be­
handlung zu gefährden. 

(2) Die Gewähr~ng von Geldleistungen richtet 
sich nach den Rechtsvorschriften des zuständigen 
Staates. 

(3) Die im Absatz 1 vorgesehenen Sachleistun­
gen werden gewährt 
in österreich 

von der für den Aufenthalts- beziehungsweise 
Wohnort der betreffenden Person zuständigen 
Gebietskrankenkasse für Arbeiter und Ange­
stellte, 

in Israel 
von der Nationalversicherungsanstalt. 

(4) Anstelle des im Absatz 3 genannten Trä­
gers kann ein Träger der Unfallversicherung die 
Leistungen erbringen. 

(5) Der zuständige Träger erstattet dem Träger 
nach Absatz 3 die nach Absatz 1 aufgewendeten 
Beträge mit Ausnahme der Verwaltungskosten. 

(6) Die zuständigen Behörden können zur ver­
waltungsmäßigen Vereinfachung vereinbaren, daß 
für alle Fälle oder für bestimmte Gruppen von 
Fällen anstelle von Einzelabrechnungen der Auf­
wendungen Pauschalzahlungen treten. 

Artikel 17 

Wäre eine Berufskrankheit nach den Rechn­
vorschriften beider Vertragsstaaten zu entschädi­
gen, so sind Leistungen nur nadi den Rechts­
vorschriften des Vertragsstaates zu gewähren, in 
dessen Gebiet zuletzt eine Beschäftigung ausge­
übt wurde, die geeignet war, eine solche Berufs­
krankheit zu verursachen. 

Kapitel 4 

Arbeitslosigkeit 

Artikel 18 

(1) Galten für eine Person nacheinander oder 
abwechselnd die Rechtsvorschriften beider Ver­
tragsstaaten, so werden für den Erwerb des An­
spruches auf Leistungen bei Arbeitslosigkeit die 
nach den Rechtsvorschriften beider Vertragsstaa­
ten zu berücksichtigenden Zeiten zusammen­
gerechnet, soweit. sie sich nicht überschneiden. 

(2) pie Anwendung des Absatzes 1 setzt vor­
aus, daß die' betreffende Person in dem Ver­
tragsstaat, nach dessen Rechtsvorschriften sie die 

2 
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Leistung begehrt, in den letzten zwölf Monaten 
vor Geltendmachung des Anspruches insgesamt 
13 Wochen als Dienstnehmer beschäftigt war, 
es sei denn, daß die Beschäftigung ohne Ver­
schulden des Dienstnehmers geendet hat. 

Kapitel 5 

Familienbeihilfen 

Artikel 19 

Hängt nach den Rechtsvorsg"riften eines Ver­
tragsstaates der Anspruch auf Familienbeihilfen 
davon ab, daß die Kinder, für die Familienbei­
hilfen vorgesehen sind, im Gebie.t dieses Ver­
tragsstaates ihren Wohnsitz oder ihren Aufent­
halt haben, so werden die Kinder, die sich im 
Gebiet des anderen Vertragsstaates aufhalten, so 
berücksichtigt, als hielten sie sich ständig im Ge­
biet des ersten Vertragsstaates auf. 

Artikel 20 

(1) Personen, die im Gebiet eines Vertrags­
Staates ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben und im Gebiet des anderen 
Vertragsstaates eine unselbständige Erwerbstätig­
keit ausüben, haben Anspruch auf Familienbei­
hilfen nach den Rechtsvorschriften dieses Ver­
tragsstaates, als ob sie in dessen Gebiet ihren 
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
hätten. 

(2) Wird ein Dienstnehmer aus dem Gebiet 
eines Vertragsstaates in das Gebiet des anderen 
Vertrags staates entsendet, so finden auf ihn wei­
ter hin die Rechtsvorschriften des ersten Ver­
tragsstaates Anwendung. 

Artikel 21 

Hat eine Person währ~nd eines Kalender­
monats unter Berücksichtigung dieses Abkom­
mens für ein Kind nacheinander. die Anspruchs­
voraussetzungen nach den Rechtsvorschriften des 
einen und des anderen Vertragsstaates erfüllt, so 
werden Familienbeihilfen für den ganzen Monat 
von dem Vertragsstaat gewährt, nach dessen 
Rechtsvorschriften sie zu Beginn des Monats zu 
zahlen waren. 

Artikel 22 

Kinder im Sinne dieses Kapitels sind Personen, 
für die nach den an·zuwendenden Rechtsvorschrif­
ten Familienbeihilfen vorgesehen sind. . 

ABSCHNITT IV 

VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN 

Artikel 23 

(1) Die zuständigen Behörden können die Zur 
Durchführung dieses Abkommens notwendigen 
Verwaltungsmaßnahmen in einer Vereinbarung 
regeln. Diese Vereinbarung kann bereits vor dem 

Inkrafttreten dieses Abkommens geschlossen wer­
den, sie darf jedoch frühestens gleichzeitig mit 
diesem Abkommen in Kraft treten. 

(2) Die zuständigen Behörden der Vertrags­
staaten unterrichten einander 

a) über alle zur Anwendung dieses Abkom­
mens getroffenen Maßnahmen, 

b) über alle die Anwendung dieses Abkom­
mens berührenden Änderungen ihrer 
Redltsvorschriften. 

(3) Für die Anwendung dieses Abkommens 
haben die Behörden und Träger der Vertrags­
staaten einander zu unterstützen und wie bei der 
Anwendung ihrer eigenen Rechtsvorschriften zu 
handeln. Diese Amtshilfe ist kostenlos. 

(4) Die Träger und Behörden der Vertrags­
staaten können zwecks Anwendung dieses Ab­
kommens miteinander sowie mit beteiligten Per­
sonen oder deren Beauftragten unmittelbar in 
Verbindung treten. 

(5) Die Träger, Behörden und Gerichte eines, 
Vertragsstaates dürfen die bei ihnen eingereichten 
Anträge und sonstigen Schriftstücke nicht des­
halb zurückweisen, weil sie in der Amtssprache 
des anderen Vertragsstaates abgefaßt sind. 

(6) Ärztliche Untersuchungen, die in Durch­
führung der Rechtsvorschriften eines Vertrags­
staates vorgenommen werden und Personen be­
treffen, die sich im Gebiet des anderen Ver­
tragsstaates aufhalten, werden auf Ersuchen der 
zuständigen Stelle zu ihren Lasten vom Träger 
des Aufenthaltsortes veranlaßt. 

(7) Für die gerichtliche Rechtshilfe gelten die 
jeweiligen auf die Rechtshilfe in bürgerlichen 
Rechtssachen anwendbaren Bestimmungen. 

Artikel 24 

Die zuständigen Behörden haben zur Erleich­
terung der Durchführung dieses Abkommens, 
insbesondere zur Herstellung einer einfachen und 
raschen Verbindung zwischen den beiderseits in 
Betracht kommenden Trägern, Verbindungsstel­
len zu errichten. 

Artikel 25 

(1) Jede in den Vorschriften eines Vertrags­
staates vorgesehene Befreiung oder Ermäßigung 
von Steuern, Stempel-, Gerichts- oder Eintra­
gungsgebühren für Schriftstücke oder Urkunden, 
die in Anwendung dieser Rechtsvorschriften vor­
zulegen sind, wird auf die entsprechenden Schrift­
stücke und Urkunden erst17eckt, die in Anwen­
dung dieses AbkomlI!ens oder der Rechtsvor­
schriften des anderen Vertragsstaates vorzulegen 
sind. 

(2) Urkunde~ und Schriftstücke jeglicher Art, 
die in Anwendung dieses Abkommens vorgelegt 
werden müssen, bedürfen keiner Beglaubigung. 
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Artikel 26 

(1) Anträge, Erklärungen oder Rechtsmittel, 
die in Anwendung dieses Abkommens oder der 
Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates bei einer 
Behörde, einem Träger oder einer sonstigen 
zuständigen Einrichtung eines Vertragsstaates 
eingereicht werden, sind als bei einer Behörde, 
einem Träger oder einer sonstigen zuständigen 
Einrichtung des anderen Vertragsstaates einge­
reidlte Anträge, Erklärungen oder Rechtsmittel 
anzusehen. 

(2) Ein nach den Rechtsvorschriften des einen 
Vertragsstaates gestellter Antrag auf eine Lei­
st~ng gilt auch als Antrag auf eine entsprechende 
LelStung nach den Rechtsvorschriften des ande­
ren Vertrags staates, die unter Berücksichtigung 
d~eses Abkommens in Betracht kommt; dies gilt 
mcht, wenn der Antragsteller ausdrücklich bean­
tragt, daß die Feststellung einer nach den Rechts­
vorschriften eines Vertragsstaates erworbenen Lei­
stung bei Alter aufgeschoben wird. 

(3) Anträge, Erklärungen oder Rechtsmittel 
die in Anwendung der Rechtsvorschriften eine~ 
V ertragsstaa tes inner halb einer bestimmten. Frist 
bei einer Behörde, einem Träger oder einer son­
stigen zuständigen Einrichtung dieses Vertrags­
staates einzureichen sind, können innerhalb der 
gleichen Frist bei der entsprechenden Stelle des 
anderen Vertragsstaates eingereicht werden. 

(4) In den Fällen der Absätze 1 bis 3 hat die 
i~ ~nspruch genommene. Stelle diese Anträge, 
Erklarungen oder Rechtsmittel unverzüglich der 
entsprechenden zuständigen Stelle des ersten Ver­
tragsstaates zu übermitteln. 

Artikel 27 

(1) Die leistungspflichtigen Träger können Lei­
stungen auf Grund dieses Abkommens mit befrei­
ender Wirkung in der für sie innerstaatlich maß­
gebenden Währung erbringen. 

(2) Die in diesem Abkommen vorgesehenen 
Erstattungen haben in der' Währung des Ver­
tragsstaates, in dem der Träger, der die Leistun­
gen gewährt hat, seinen Sitz hat, zu erfolgen. 

Artikel 28 

(1) Die vollstreckbaren Entscheidungen der Ge­
richte sowie die vollstreckbaren Bescheide und 
Rückstandsausweise (Urkunden) der Träger oder 
der Behörden eines Vertragsstaates über Bei­
träge und sonstige Forderungen aus der Sozial­
versicherung sowie über die Rückforderung von 
Familienbeihilfen werden im anderen Vertrags­
staat anerkannt. 

(2) Die Anerkennung darf nur versagt werden, 
wenn sie der öffentlichen Ordnung des Vertra"'s­
staates widerspricht, in dem die Entscheidu~g 
oder die Urkunde anerkannt werden soll. 

(3) Die nach Absatz 1 anerkannten vollstreck­
baren' Entscheidungen und Urkunden werden im 
anderen Vertragsstaat vollstreckt. Das Vollstrek­
kungsverfahren richtet sich nach den Rechtsvor­
schriften, die in dem Vertragsstaat, in dessen 
Gebiet vollstreckt werden soll, für die Vollstrek­
kung der in diesem Vertragsstaat erlassenen ent­
sprechenden Entscheidungen und Urkunden gel­
ten. Die Ausfertigung der Entscheidung oder der 
Urkunde muß mit der Bestätigung ihrer Voll­
streckbarkeit (Vollstreckungsklausel) versehen 
sem. 

(4) Forderungen von Trägern im Gebiet eines 
Vertragsstaaten aus Beitragsrückständen haben 
bei der Zwangsvollstreckung sowie im Konkurs­
und ,Ausgleichsverfahren im Gebiet des anderen 
Vertragsstaates die gleichen Vorrechte wie ent­
sprechende Forderungen im Gebiet dieses Ver­
tragsstaates. 

Artikel 29 

Hat ein Träger eines Vertragsstaates einen 
Vorschuß auf eine Leistung gezahlt, so hat der 
Träger des anderen Vertragsstaates die auf den­
selben Zeitraum entfallende Nachzahlung einer 
entsprechenden Leistung, auf die nach den Rechts­
vorschriften dieses Vertragsstaates Anspruch be­
steht, auf Ersuchen des erstgenannten Trägers 
einzubehalten. Hat der Träger eines Vertrags­
staates für eine Zeit, für die der Träger des ande­
ren Vertragsstaates nachträglich eine entspre­
chende Leistung zu erbringen hat, eine höhere als 
die gebührende Leistung gezahlt, so gilt der diese 
Leistung übersteigende Betrag bis zur Höhe des 
nachzuzahlenden Betrages als Vorschuß im Sinne 
des ersten Satzes. 

Artikel 30 

(1) Hat eine Person, die nach den Rechtsvor­
schriften eines Vertrags staates Leistungen für 
einen Schaden zu erhalten hat, der im Gebiet 
des anderen Vertrags staates eingetreten ist, nach 
dessen Vorschriften gegen einen Dritten Anspruch 
auf Ersatz des Schadens, so geht der Ersatz­
anspruch. auf den Träger des ersten Vertrags­
staates nach den für ihn geltenden Rechtsvor­
schriften über. 

(2) Stehen Ersatzansprüche hinsichtlich gleich­
artiger Leistungen aus demselben Schadensfall 
sowohl einem Träger des einen V ertragsstaa tes 
als auch einem Träger des anderen Vertrags­
staates zu, so kann der Dritte die auf die beiden 
Träger übergegangenen Ansprüche mit befrei­
ender Wirkung durCh Zahlung an den einen oder 
anderen Träger befriedigen. Im Innenverhältnis 
sind die Träger anteilig im Verhältnis der von 
ihnen zu erbringenden Leistungen ausgleichs­
pflichtig. 
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Artikel 31 

(1) Streitigkeiten zwismen den Vel"tragsstaaten 
über die Auslegung oder die Anwendung dieses 
Abkommens sollen, soweit möglich, durm 'die 
zuständigen Behörden der Vertragsstaaten bei­
gelegt werden. 

(2) Kann eine Streitigkeit auf diese Weise nimt 
beigelegt werden, so ist sie auf Verlangen eines 
Vertragsstaates einem Schiedsgericht zu unter­
breiten, das wie folgt zu bilden ist: 

a) Jede der Parteien bestellt innerhalb von 
einem Monat ab dem Empfang des Ver­
langens einer smiedsgerichtlimen Entsmei­
dung einen Smiedsrichter. Die beiden 30 

nominierten Smiedsrimter wählen inner­
halb von zwei Monaten, nachdem die Par­
tei, die ihren Smiedsrimterzuletzt bestellt 
hat, dies notifiziert hat, einen Staatsange­
hörigen eines Drittstaates als dritten 
Schiedsrimter. 

b) Wenn -ein Vertragsstaat innerhalb der fest­
gesetzten Frist keinen Smiedsrichter bestellt 
hat, kann der andere Vertragsstaat den 
Präsidenten des Internationalen Gerichts­
hofes ersuchen, einen solchen zu bestellen. 
Entspl"emend ist über Aufforderung eines 
Vertragsstaates vorzugehen, wenn sich die 
beiden Smiedsrichter über die Wahl des 
dritten Smiedsrichters nicllt einigen kön­
nen. 

e) Für den Fall, daß der Präsident des Inter­
nationalen Gerimtshofes Staatsangehöriger 
eines Vertragsstaates ist, gehen die ihm 
durm diesen Artikel übertragenen Funk­
tionen auf den Vizepräsidenten des 
Gerimtshofes, ist auch dieser Staatsange­
höriger eines Vertragsstaates, auf den rang­
höchsten Richter des Gerichtshofes über, 
auf den dieser Umstand nicht zutrifft. 

(3) Das Schiedsgericht entscheidet mit Stim­
menmehrheit. Seine Entscheidungen sind für die 
beiden Vertragsstaaten bindend. Jeder Vertrags­
staat trägt die Kosten des Schiedsrichters, den er 
bestellt. Die übrigen Kosten werden von den 
Vettragsstaaten zu gleichen Teilen getragen. Das 
Schiedsgericht regelt sein Verfahren selbst. 

ABSCHNITT V 

üBERGANGS- UND SCHLUSS­
BESTIMMUNGEN 

Artikel 32 

(1) Dieses Abkommen begründet, soweit im 
Absatz 7 nimts anderes bestimmt wird, keinen 
Anspruch auf Zahlung von Leistungen für die 
Zeit vor seinem Inkrafttreten. 

(2) Für die Feststellung des Anspruches auf 
Leistungen nach diesem Abkommen werden aum 

Versimerungszeiten berücksichtigt, die nach den 
Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates vor In­
kraft treten dieses Abkommens zurückgelegt wor­
den sind. 

(3) Unbesmadet der Bestimmungen des Absat­
zes 1 gilt dieses Abkommen aum für Versiche­
rungsfälle, die vor seinem Inkrafttreten einge­
treten sind; in diesen Fällen werden nam den 
Bestimmungen dieses Abkommens 

a) Pensionen, die erst auf Grund dieses Ab­
kommens gebühren, auf Antrag des Be­
rechtigten festgestellt, 

b) Pensionen, die vor dem Inkrafttreten die­
ses Abkommens festg-estellt worden sind, 
auf Antrag des Berechtigten neu festge­
stellt; sie können auch von Amts wegen 
neu festgestellt werden, wobei der Tag, an 
dem der Träger die von ihm an den Be­
rechtigten zu erteilende Verständigung über 
die Einleitung des Verfahrens abfertigt, als 
Tag der Antragstellung gilt. 

Wird der Antrag auf Feststellung oder Neufest­
stellung innerhalb von zwei Jahren nam dem 
Inkrafttreten dieses Abkommens eingebracht 
oder die amtswegige Neufeststellung innerhalb 
dieser Frist eingeleitet, so sind die Leistungen 
nam Maßgabe des Absatzes 7 zu gewähren,so'nst 
von dem Tag an, der nam den Remtsvorschrif­
ten jedes der beiden Vertragsstaaten bestimmt 
ist. 

(4) Sehen die Rechtsvorschriften der Vertrags­
staaten den Aussmluß oder die Verjährung von 
Ansprüchen vor, so sind hinsimtlim der An­
sprüche aus Absatz 3 die diesbezüglimen Remts­
vorsmriften auf die Berechtigten nimt anzuwen­
den, wenn der im Absatz 3 bezeichnete Antrag 
innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttl"eten 
dieses Abkommens gestellt wird. Wird der An­
trag nach Ablauf dieser Frist gestellt, so besteht 
der Anspruch auf Leistungen, soweit er nicKt 
ausgeschlossen oder verjährt ist, vom Zeitpunkt 
der AntragsteIlung an, es sei denn, daß günstigere 
Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates anwend­
bar sind. 

(5) In den Fällen des Absatzes 3 litera b gilt 
Artikel 29 entsprechend. -

(6) Die Rechtskraft früherer Entscheidungen 
steht der Neufeststellung nicht entgegen. 

(7) Pensionen nam den im Artikel 2 Absatz 1 
Ziffer 1 litera c und Ziffer 2 litera d bezeichneten 
Rechtsvorschriften werden bereits für die Zeit 
ab 1. Jänner 1973 nach den Bestimmungen die­
ses Abkommens festgestellt und gewährt. 

Artikel 33 

Die einer Person, die aus politischen oder 
religiösen Gründen oder aus Gründen der Ab­
stammung in ihren sozialversicherungsrechtlichen 
Verhältnissen einen Nachteil erlitten hat, nam 
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den österreichischen RechtsvorsChriften zustehen- 11. Zu Artikel 3 des Abkommens: 
den Rechte werden durch dieses Abkommen 
nicht berührt. 

Artikel 34 

(1) Dieses Abkommen ist zu ratifizieren. Die 
Ratifikationsurkunden sind so bald wie möglich 
in Jerusalem auszutauschen. 

(2) Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des 
zweiten Monats nach Ablauf des Monats in Kraft, 
in dem die Ratifikationsurkunden ausgetauscht 
werden. 

(3) Dieses Abkommen wird auf unbestimmte 
Zeit geschlossen. Jeder Vertragsstaat kann es 
unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten 
schriftlich auf dem diplomatischen Wege kündi­
gen. 

(4) Im FaUe der Kündigung gelten die Bestim­
mungen dieses Abkommens für erworbene An­
sprüche weiter, und -zwar ohne Rücksicht auf 
einschränkende Bestimmungen, welche die in Be­
tracht kommenden Systeme für den Fall des 
Aufenthaltes eines Versicherten im Ausland vor­
sehen. _ 

ZU URKUND DESSEN haben die Bevoll­
mächtigten beider Vertragsstaaten dieses Abkom­
men unterzeichnet. 

GESCHEHEN ZU Wien, am 28. November 
1974 in zwei Urschriften in deutscher und hebräi­
scher Sprache, wobei heide Texte in gleicher Weise 
authentisch sind. 

Für die Republik österreich: 

Rudolf Häuser m. p. 

Für den Staat Israel: 

Yitzhak Patish m. p. 

SCHL USSPROTOKOLL 
ZUM ABKOMMEN ZWISCHEN DER 
REPUBLIK öSTERREICH UND DEM 
STAAT ISRAEL ÜBER SOZIALE SICHER-

HEIT 
Bei Unterzeichnung des heute zwischen der 

Republik österreich und dem Staat Israel ge­
schlossenen Abkommens üb~r Soziale Sicherheit 
erklären die Bevollmächtigten beider Vertrags­
staaten, daß Einverständnis über folgende Be­
stimmungen besteht: 

I. Zu Artikel 1 des Abkommens: 

Die im Absatz 1 Ziffer 9 angeführten Aus­
drücke umfassen nicht die Ausgleichszulage nach 
den österreichischen . Rechtsvorsmriften bezie­
hungsweise die Sozialzulage nam israelischem 
Recht. 

1. Versimerungslastregelungen in zwismen­
staatlichen Verträgen der Vertragsstaaten 
mit anderen Staaten bleiben unberührt. 

2. Die Rechtsvorschriften der beiden Vertrags­
staaten betreffend die Mitwirkung der Ver­
sicherten und der Dienstg-eber in den Orga­
nen der Träger und der Verbände sowie in 
der Rechtsprechung in der Sozialen Simer-
heit bleiben unberührt. . 

3. Die Rechtsvorschriften des österreichischen 
Bundesgesetzes vom 22. November 1961 
über Leistungsansprüche und Anwartsmaf­
ten in . der Pensionsversimerung und der 
Unfallversicherung auf Grund von Besmäf­
tigungen im Ausland sowie die Rechtsvor­
schriften über die Berücksichtigung der im 
Gebiet der ehemaligen österreichisch-unga­
rismen Monarchie außerhalb österreichs zu­
rückgelegten Zeiten einer selbständigen Er­
werbstätigkeit sind auf israelische Staats­
angehörige nimt anwendbar. 

4. Die österreichischen Remtsvorschriften be­
treffend die Gewährung der Notstandshilfe 
bleiben unberührt. . 

III. Zu Artikel 5 des Abkommens: 

1. Für die Entstehung des Pensionsansprumes 
aus der österreichischen Pensionsversime­
rung der in der gewerblichen Wirtschaft 
selbständig Erwerbstätigen steht dem. Er­
löschen der Gewerbeberechtigung bezie­
hungsweise des Gesellschaftsverhältnisses in 
österreich die tatsämlime Einstellung der 
entsprechenden selbständigen Erwerbstätig­
keit in Israel gleich. 

2. Ein Versicherungsv-erhältnis nach den israeli­
schen Remtsvorschriften, währenddessen 
eine Erwerbstätigkeit nicht ausgeübt wird, 
schließt die Entstehung eines Anspruches auf 
eine österreichische Alterspension (Knapp­
schaftsalterspension) nicht aus. 

IV. Zu Artikel 8 des Abkommens: 

1. Die Bestimmung des Absatzes 1 findet auf 
denösterreichischen Handelsdelegierten und 
auf die ihm von der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtsmaft zugeteilten, fach­
lichen Mitarbeiter mit der Maßgabe Anwen­
dung, daß für die .Beschäftigung dieser Per­
sonen im Gebiet Israels die österreichismen 
Rechtsvorschriften gelten. 

2. Die im Absatz 2 festgesetzte Frist beginnt 
für Personen, die am Tag des Inkrafttretens 
des Abkommens beschäftigt sind, mit diesem 
Tag. 
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V. Zu Artikel 11 des Abkommens: 

Diese Bestimmung ist hinsichtlich eines An­
spruches auf eine vorzeitige Alterspension 
(Knappschaftsalterspension) bei Arbeitslosigkeit 
oder bei langer Versicherungsdauer nach den 
österreichischen Rechtsvorschriften nicht anzu­
wenden. 

VI. Zu Artikel 18 des Abkomm~ns: 

Absatz 1 gilt nicht für den Erwerb des An­
spruches auf Karenzurlaubsgeld nach den öster­
reichischen Rechtsvorschriften. 

VII. Zu Artikel 20 des Abkommens: 

Ein Anspruch auf die österreichische Familien­
beihilfe besteht nur dann, wenn die Beschäftigung 
in Österreich nicht gegen bestehende Vorschriften 
über die Beschäftigung ausländischer Dienstneh­
mer verstößt und mindestens einen vollen Kalen­
dermonat dauert. 

VIII. Zu Artikel 28 des Abkommens: 

Die Bestimmungen gelten hinsichtlich der 
Familienbeihilfen nur insoweit, als diese Leistun­
gen nicht in gutem Glauben bezogen wurden. 

IX. Zu Artikel 32 des Abkommens: 

Abschnitt III Kapitel 2 gilt nicht für Fälle, in 
denen nach den österreichischen Rechtsvorschrif­
ten über die Pensionsversicherung der in der 
Land- und Forstwirtschaft selbständig Erwerbs­
tätigen die Rechtsvorschriften über die Land­
wirtschaftliche Zuschußrentenversimerung wei­
terhin anzuwenden sjnd. 

Dieses Schlußprotokoll ist Bestandteil des Ab­
kommens zwismen der Republik Österreich und 
dem Staat Israel über Soziale Sicherheit. Es tritt 
an demselben Tag in Kraft wie das Abkommen 
und bleibt ebensolange wie dieses in Kraft. 

ZU URKUND DESSEN haben die Bevoll­
mämtigten· beider Vertragsstaaten dieses Schluß­
protokoll unterzeichnet. 

GESCHEHEN ZU Wien; am 28. November 
1973 in zwei Urschriften in deutsmer und hebräi­
scher Spr~me, wobei beide Texte in gleicher 
Weise authentisch sind. 

Für die Republik österreich: 

Rudolf Häuser m. p. 

Für den Staat Israel: 

Yitzhak Patish m. p. 
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;onl:l p;n ';7w 'K 

- "1?:101Zl ;;>::t::1I;l" .6 
;11'1:l o'?nn O'l"il '!)';7 lZl01Dn '::t:lDil 

- tln:lDO'Zl nl',/;l" .7 
;1/;101Zlil '~:l~n N::t/;ll ,~,nn:lll7 nl~Nn ;':l 

- lri1nElw~-1:l" .8 

7W ,JW'D N::t/;ll 1/;l,nn:lWnlDNn ":l 1n1N ?W C'J'1n 'EI? i1n~ll7Zl-1:l 

;n1N?l:l'"n ?~l:l nNll71 "?'W 'X~/;lil 
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1156 der Beilagen 

"n'Olg" 1R "n~sp" ,"~O~:1 n~D'~" .9 
,~1~'3 'gO'~ D'D~nWQn ln'p~n ~~ n1:11; ,n'OlD 1R n:1~p ,~o~~n~Q'~ 

;D"'ZlP!I-'" D'pa'71 P1 nuo,n ,nDRnn "D1;l,Im ,n1g01im ~.:) 

- u'nnDWD 171"0" .10 
- jP'T:)01R ':11.7 
;"nnDlUDn Y1"On 

- ~K'lU' , :1"~ 
• D" '~n' "'~''1 nn!lWZln n ~:rPl ,a"7" n1·~1 ~Zl· n, nEllUQ? n :1~pn 

2 9'YC 

- n;n 'T nlDR (1) 

- ,:1,:1 0"2",n " n"I:lO,R:1 .1 

;nlnDR ?W "'PDl n'K~Zl'l. 1'D 1Y Ulpnl n"r.ll ,nuP':1n nlT:)'~ (R) 
; n1 31Knn "11:l'l ( ~) 

; n,.,OlDit "H"!l (l) 

;n;I:l:1Nn "11:l'l (,) 

;'nnDlUIJn ~1'.on (n) 

-,~,~ o'p,i1 1Y '1R'W'~ .2 
; n1nZlRit "11:''':1 (1) 

; ~1:rpl'Jn n, 7"zn "" ~yn n121R~ "'H,)' !l ( ~) 

;n1::12n "11:l':1 (l.) 

;D"'RlUn'l n2FTit "n"J ( ,) 

;n;T:):1Kn Ti11:l'l (it ) 

.0"'~H'n "7' "1~':11 0"7' nl::I1'Zl n1"!llU7.l Ti '11:)' :l (,) 

~3~ 'R "7K'~'o l'"T:):1 ?W nw," nl:l"w '~'J 0'3" 7Y n;n nl'R 1T nlZlR (2) 
R? l~ lZl:) ;n'nlK:r,nl nD~n nlll,p 1'r.l7 o'"on ;Y 71nn K'1 ,1'W W," 

7W'I nDn7Dn 'y"gl 7w n~l'lKn "11:)":1; O"Yl'ln O"I:)01Nn 0'3',n 'Y '1"n 
,:1,:1 O'l',n 7" ,n"Y1XpZl "'Wln:1 D'R~r.lln1 1YlDlW nl1" n1'''W:1 0"'1"'" 

.0'21"1:),3n "11:)':1 

R7 - '2lUn nlr.lRn ;Yl n1'T - n"nR "12"D DY "12ZlRl O"I'ZllU O'l" (,) 
?Y o'"on cn~ l'KlU it,'/l:1 ,nlr.lRit "Yl "l o'on':1 il~lU":1 1K:11' 

• "H)' !l l 11:) ln 

3 

13 
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14 1156 der Beilagen 

3 !:J'YO 

~w c~" ,n,nR nR'1n l'K~ ,," ,nl~~n ,~~~~ 'n~ ~w ti~l',n ~~,~n 1'3'~ 

- "l~R ~~~ ,n,~ ~w n'n'T~ I"~ n~~ 

,~,,~ 2~ b"~ a'O'~D" ~w c,~~~ ~~ nl~K~ 1 ~~~C~ cn,~~w~~ C'~'~D (J) 

1::11 ;n:l7.lKn'~y:ic ,ntl: c,nn:1 "':1.," C~lt7.lil 'c,p~w' ,1'951 

n,nK n~cl 1~ ilJXp ,n'ol~~ illC~iI '~rJ~ ,nK ':1" ,~~ '~JT CiK iI'iI 

c,nnJ KX~3 -~'ilW~ C~ 11 iI~Cl ~~P' - iI~~JK ~W iI'PC~ iI~~~ ~,~~ - 90JJ 

• ' 3WjJ iI J'C~iI 7,:1 

n1~"~~ n1'O~w7.l nlJ"WiI 1'iI' ill7.l~iI ''',:17.) ,nK ~w 0'3"iI 'D~1l7 n"D~ 

"iI' ,'~~'lt,on n1~':ln ~w n~o':I. 7n~ ~, '?~'X'O n,o'~ 'on'~ ,~ n03'~~ 

,n'N'l:J '-~R'lt'-O nH":l'On'~ ,~).,c ,nH,C nOl'DC n1~'~D~ 0," n1J7WiI lnHt 

.'lWiI n3~NiI ',J 0lnn:l :1.10 
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1156 der Beilagen 

~ j?7n 

& 9'YO. 

~~l ~w ~'~"n c'o~,~n~ ~, 1~1n~ ,8-, 7 O'~"O~ ,,~~n~ ",~~ ,~~p (1) 

,nol,~~n n'~',nn nO",n~ ,~,nn:m "l~~n 

1~Wl~ 1K ,~,pn ~w ,~,,~o o'P~w~ O~ ,,~w ~~ nOl,n~ n1~'~~~ i',n ~,n 

.'l.lJ]i1 i1l~lm ~'::I 01nn::l .Cil 1'P~'z) ~1l7 

n:l1i:n n~::l illZH'Cn "':l '~ll7,1iJ c'p-rn 0'7n P" (1) 1TJ{i' "1"0 "~?1l7 O'P~ (2) 
:n7~ n1N"n 1'1n' ,nnK 

171n' ,'R~!':l' 1'::I1l7:l n03'~~ "1"'~ nnK "31'::1' ",:l O'Z)"P~ ,," (R) 
nCl,n~il n'7"~" n~"Fn~ ,~,nn::lw nl~~n ~':l ,n1R 'W 0'1"" 

.,'::lW::l 

171n' ,",'RDl' nlc~,nD n"'7"~ ~nK ill1,l, n,:l O"~'''F~ 1'n (l) 
.7'~'::l.C3,nnDi1 nnlW 1D1nn~w_nl~Rn "l ,n1R ~1l7 O'l"" 

. 7'1'YO 

", illDl 1nKW ?'~D ", 71 nl~Rn '?'::ID ,nR o,nnJ po"on 1l', n7117l (t) 

7' i1',::1, ow ~ll? ":l "~wn illONn ?'::I Cl"n? ,~nD 1n1N 'i' " - 77:l 
"InR7 24-n ."tt'l7Pil 111"nil 01n ,>' ,",n? '~'t!l7J' ,?~'n/;) ,n1tt 'ü,:lwn 

.1D1nnl PD"~ n1'i1, "Il1~il ,,'N:lllWR1n illDNil "~ ?1l1 O'l"il,n?Wll11 

C1nn, 1Dlnnn il:SDNil '?':l~ ~ilR ~,n"l '::I1l71~W no,," ~>'~D ~~ 1~" n~w3 (2) 

'7'R~ 11w~,n n~D~n 7Y~ 7wo'3',n ;1n; ,:l'WO' ,'lwn illDRn ?r~ 

.1~,nn~ po,,~ n,'ö; "w~n 

,~,nn~ ,n3DKn ?7':l~ ,nR c,nn~ '~W1DW i1,~,n ?yop ?W ,~,y po"n (3) 
PO,," "'R~ ,1,WR,n illDRn ,y~ 7W 0'3"" '"n~ ,'3wn n~D~n ?y~ 7W 

7' 1"n' ,'lW" n;l1.:um7~l 7W 17l1nnl IPlO 7;9"~7 ""n .1D1nn:1 

.i13CR 7'~ 1n1K.7w O'l"" ~'30 1n'Kl O'pDY,Dil 0"::1"" 

17~' nRW illCRn 7'~ 'W 0'3"" ,,1n' C'~ ~"7ncn ~'W .,;~ nl1~ ;y (4) 
.1I1'lll tI'wn ''1;:, 

15 
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1156 der Beilagen 

7W 'K ,~~~Kn 7~~ 1n'K ?W ,n,~'w~ n~ORn '7~~~ ,nK ?W 1n'TK por," (,) 

,',n' ,'lwn nl~Kn 7~~ 7W ,o1nn~ ,~lOR" 7Y~ ,nlK 7W ,nK "'~'X ,.~~~ 
.11WK,n n~~K~ 7Y~ ?W O'l',n 

nl"~7 on~n,,'w ,~~; C'U~,?g" C"1U~ (4) l~P ~'yo~ ~'DR7 ~,g~~ (1] 
.n?~pon nl"~~· o';nn ';K'X'O 1,n~~ 7Y O'l',n 01'P~ n,~w~n 

7W 'l~U~' ';nJ~~ n'1ln ',~n ;y C~ 'ln' (1) lOP ~'Yo ,g; "ODn (R) (2) 
'n'TK Ol'K~ nn7won ?W n'~n 'nl"W 7W n'1xn ',~n 'Yl nn7w~n 

.O'Y1~pn n'~W1n 1~ n7~pon n~',on 

7W 'l~onl '7nlo~ n"xn ',~n O'KW' ,(R) npog~ '1~Kno Y"l7 '?~o.(~) 
",n~7 n7~p~n nl"D~ O'Yl~p O'~w,nl n'lwon nl',on '"'TK cnwnn,won 

.n,~w~ ""'On 7W O'l',n n7,nn~ ,onpoyn n?'nn ,nK' o'w,~nw,~w "n 
.1~0 ,nK?W w"n; ,nKno ,nn 9P1n ~n' n,'n~; 

0'pOY1on'O,g n'~ pwo~ O',~,yn ~~ O~ 7n (1) lUP 9'Yo ,g7 ,1Ugn (3) 

- 'Kln~ ,O~"g" ", ?Y n"Y?~ npoyn 

1K n'~WDn n3"~~ 9P1n~ onw ';~'X'O 1,no~,~ 0'3"; C'g,g~ onw (~) 

.n'W'7w np,~~ 

O'~P' ,(3) TOP 9'Yo ,g? '10gn ?,n' K? on'7,w O'K-'J~ p'oyonoo"i" (4) 

.O"'~~O '~~7 "7~p~n nl"O~ 9P,n~ onw ';K'Xl0 11no~ ;9 O'l',n nK 

n,w~~w O"'Ol1P 7Y o'~'1non C"'lW~ 1'1n' (4) " (1) o'~opn o,g'yon (5) 

7Y 1~1 ~~wo~w 7'~J1p ,01' lWK'~W n1"'10l1pn nl'1~'~Jn "Jn 7'1 
.n',y'~ npoyn n7K 'i' 7y O'poYl0n n'Jn pwoj O'i~1yn i~n 

9 ~PYO 

~y ,"'KW' ,8 ,y 6 Q,g,yori ~g~ 0'7n 1"'~~ nlo~n 7Y~ ~w n~DO'Dn nlW'" 

"7K 0'l'1 n'1nno '1~g p'lyn7 ,'lwn nlDKn ;y~ 7W n~DOlDn n1w,n nwp~ ~~ 

n"i'o:l 90'N~XY O'Ol,g~ "n7 lKO~'~1Y7WnU1~pl~O'O'1DO b~i~" ';~~7 

7W o~l',n 171n' öT n'pOJ .Op10'Y n1~'DJ71 ~107 ~7 O'WJ1 OnJ1~7 ,~,nw 

.i~i~ O'Y~1ln O'Kn 'JJ " 'lwn nlbKn 7'~ 
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1156 der Beilagen 17 

1 pi:> 

10 "1"310 

lN~~n~ w~w n,~~~n n'~lpn ,,~,n~ n~~~~n ln~ n~,pn, n~~'~~ n,~~n~ l'J'~ 

n~~~~ ,n,n~N ~W n,p~~ nlN~~'~ '~1~ nJDNn '~'J 'J~ 'J'1 ~~~ 1,~~nJ 
.n,~~,n ll'K n~N n,~,pnw 

11 9"1'0 

,,~'n~ ,nl~Kn ~?,~ ~lW ?w O~J~,n 'D? "'O'~ n1D1pn a'K n'~T? "~~3J 
.n,nn," ll~N n?N n,n'pnw n'~D~ ,n?D'~? il,~~n nw'~' l~l'~ il?K n1D,pn 

~ 'T~N~ ,,~p' ,n~K n,~~~ n'~lpn "~~~l ,?w n'~~~JW nJDNn ;,~ ?W O'J"" 

.1'JWn~ 'N'~' n,~'~ "ln,pn ", ilT~K~' n,'p 

12 "pYO 

,nJ~Nn .;,~ ~JW ,. b~J',n 'n~ n,~'~ ",n,pn ,n'~T? "~~~lW O'K ,,~n (1) 

,Do,en '~~Dn ,Jp' ,illDNn .;,~ ~lW ?W o'J',n ~n? n1N;D'~ ""KW 1k 
q:l n1N?~'~iJ nN 

c1tin ON ,1'7' o'~nil o'p,n .n; ':li?' nJDNn "'JD 'inN -~j 7W '~JO" (N) 

;n'~':ln ",n,pn" "i,nw ,nN? n?~'~; 'K~T '~':I '~'ln 

7W '~"N'nn 01:10il nN n;.nn 'X~Dn ~wn" ,n~D'l? n,'~" nD"p (~) 

.n; ln~ ~wnnn? W'W n'~'~n n,n,p" ;:1 '~'N n"~~ nn'nw n?D'ln 

'~'ln nlDKn 7':1 o,nn:l ", ,N "~~~l ,nJDNn '~':I ~lW ~w 0'3'1n 
;'~1~ 

0l:10h "0' ~, ,n~'lDn n~p~nn n7D'lb nN '~~Dn :lwn" ljD ,nN? (l)" 
nH":ln nlnlpn ,'1K 1':lW on~il .~? - (:I) npo:! 'n? :l1il"nnD N~l'il 

nl"1pn ?W ?~1Jn ,'1K"n" 'i'~?N,n pp, 'n; l1:1wn:l lN':lil? W'W 
.nJ~Kil ';,:1 'JW?'Ili O'J"~'iil' 'n; p:lwn:l lR~:lil? W'W nl~~:ln 
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18 1156 der Beilagen 

~?y~~ 1n~ ?W O'l~1n ~~? 1,~wn~ 7~~~n? w~w n,~'~n n,~,pn ?~ 10 n'n (2) 

?W ~~~~n P'~~' N? ,n~~'pn'~,w'n 1'~~~ O'W1n ,wv O~lW~ n,n~ 9nl~Nn 

p'lY' 'lwn nJ~N" ?~~ ?W ,~~~n ~?'~1 ,N~nw ?~ n~~p nl~Nn ?,~ ,n1R 

.(l) npb~ (1) l~P ~"O ?W n'N"nn nN ?'nn; ~;~~ ~Wlnnw n~ipn nN 
n~~p? n'~T nc~~p 1,wR,n nl~Nn ?y~ ?W O~l~,n 'D; ON ?1nn R? 1T nR"n 

.11 ,"0 nlN"" MR ?~nn; ,}~~ ,N 

13 9"YO 

i1?C'ln ln~? n1~~on, n'~;~'l l~l'? n~'~~n ?W ,n'~~'nwn ny'~p l'l'? .1 

?W n'D'R ,~; n,'?~,w' n,~'~ n'~lpn 1,~wn~ 'N~'~ nl'OlDn n1~'~~ 
.n,g1pnn In'N~ nOJ,gnn nl?"gn 

:n;~ nlN"n l;,n' (~) nFog (1) 12 O'g',O "~,~~ .3 
~nw,~? 19p'"~ 1,~wn~ lN'~' nlgg,n nl~~~ n,g1pn (R) 

n,g1pn n~~ pn" nW'~'? ,n,' O',n'N~ O""C~ '~?1WW n,~'~ 'C1 {~) 

~,m'~? 'o~~'?Wn~ On'N lR1' N? ,',mO'Nn n'~OJgn n'~'~J 1" n"w 

(IrOF.l1B1WEl?~Ic;TTERTJNG ) ,nl~ nlJl 'U"w 'D? 
""OlDn n,m'~~ '1~m~JW nl~'~n nlg1pn~ p" 1N ~~'1' ~,w'nn '10~ (l) 

.~'~O'Nn 

'N~'" N? n;zPl.7 ngOlnn l~' ,n" n'~l "y"w .,g'1 IS'~"J; IPn,7wn .(,) 
.11 ::)wn~ 

:n?N nlN"" '?1n" (l) npog (1)12 "'0 '1~"~~ .4 
~lW ;w O'l',n 'D? l'~wn~ l~'~n; w'w n,~'~n nlg,pn ;~ 10 n;, (N) 

Dl~O J,w~n; 0'~m01Nn 0'1'1n 'D; ,Jp1W o,~'o~cn '1, ,nlnNn ,;,~ 

.,~., n"l1.)l1 n~p?nn n;n'ln .~wlnn ( STEIGERUNGSBEl'FAG ) nN'7,nil 

O'l',n 'g7 l1~V1n~ lN'.:li17 W'11J n1~~~n. nlglpn ,,1R l'~W on~n 

.n'1!P~ 'w"n ?t17 ':lTln n1ZPo~z:m 1'~" t.O"~O'Rl1 

n'lo~~,n',oo'Nn n~p7nn n?C'll1 "0' ;, ~t17lnn '117' ~,on; ngo,nn (~) 

o ~:I",n 'g? ,n' on' . 0' nn D' cn (r.F.P.NZ13E'J'RAEGE ) 0'" ';t 112m 0' 01 :lon 
n,m~~n nlg,pn Jn,~ 1~0 ;~ il~X'P" n,~~n nc~'p nn'iI o,~ .C"~P'~il 

',on7 ngOlnn .'~ln t1l7~ c',mOH,n O"3~,n '97 .l,~wn~ '1~':lil" w'w 
CJ'l',n ,g7 117z)'.1 ngo,n nln'l ON n?1T. "T n~~p7 O'Knon "~'1!1J ,w' 

.~w~ '0'" ~~o n~n1.) D"~;K't17'n 
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1156 der Beilagen 19 

01~O ,O'Nn~n n'pD~ ,1~c1,n" Ci) npo~ (1) 12 ~~~o ~~~ ~w,nw 0l~O~ .5 
on1N O'N1'W 1N .,n~' n1~~ ,,~,~ ,~~ n1~'~~ ,w~~W.o'~1~wn n~nD nN~~nn 

'nN11ll1ilil n~o,n, I1W' ',on~ nEl01nil ,O"1~? il7ZPlil n~o,n .,1:1 lWli'l 17'N:;) 

.O"~O'Nil O'P'il ~~~ (AUSGLEICHSZULAGE ) 

,'17n O"1:1il 7W n1'OHlil nHP~ '~7 nlN~~" TnIJ o"tlOllUI 0'3",n ,g~ il'n .6 
O'7S'El~~ .,·O"~01Nil a'p'y'i1 T~~I:I~ ,n',:;)~p10'.' ,p"Y:l 0""17 iPilW ,1:1:1 

l'1P~W '~7~ il?N nN nl~~N,w'n n10"~n n1'1pn 1':1 11:1W~l lN':1' ,O'I:I'10IJ 

.i,o 1n1NIJ P10'S'll l10 1n'R~ 7S'g/;)l ilP0S>il:l 

'n~~pil ~'S"W7 ORnill 1S'''i' "OU1R~ n1'Olgn nlt1':11J h"nl~lJn D'nl?Wnil .7 
;o"l",n7.iilo,i1.:iWl 71n' 15 ~"O ;n"llOlRil n'p7nn 

14 9'YO 

li'~~Zlii FP " 11~'li'o~ 'UlN:l ::llJ1nnil?'7:lIJ CJK ril~li';illi"::ln n71"'1' nn'i1 (1) 

riH)~~ri nlEl1vn11l07Y ilS""l:Iil il7n""i. nN nlIJRiI '~li'l?),nR 7W 11:1011:1n 

n7D,~?'n~'~n nIJ'~V ~7 '1~ ?~ ;1'7li'o~?ftn O'l"" ,~? r1:1Wnl 1K~::ln7 .'W 
"lWil it:lIJIlti1 7~l '1w C"l'iil "~,, 

"';11WIJ ,12 CJ"o ~~? WinD S'::lp-n ,(1) TOP '1'li'O ,~; n;/J'l illi'~Pl (2) 
Win71il37':1Vil ;111 'i1n'i~nn"'l1l1n nl7.lRiI ?li'l 71110,p,n '~;l'l7IJ'l~ i1S>'ln 

."lWil ill7.lNn ~li':1 7111 O'l'iri ,~~ ~~IJ'lii 1nD:1 ;nln 1l1l1 01'i1D ?nil K'l'l 

.1I1,"IJ il37':1p; 0l0nD 1I1D1I1' ~~ n'D'11' n,o;~n 'l.1; 1" n'::l ilWli'O 

l1l1nnil; ';::lIJ CJN l'llORn ';li'::lIJ inR ;111 0"3"'" ,,~; "?0"l7 'K:JT OiR il'il (1) 

,i7 l1l11n. n1R;/J'ln 7:;) 10~ il1l1 l Y i171J'l '137'111 n'nl 11 CJ'S'Ol '1Dlltl 

nllt ,n~p7n n7IJ~i:;) ~nT 'hlD~7S'l 7W S'~l~il Tn' ,Cl) ilPOD (1) 1i ~"S'o 
,~~ '~W1n1l1 'a:;) n~R7~'ln ~:;) 10 ~'l 1I1,~nn n~D,nl ,1l nlw,no n~D'ln 

D'7nn·o,,:t',n'D? 17' ilS".'I.IJ i1n'n t , ni,D'li1 1'l~ (l) "POD (1) 12 f!'~D 

."7' 
",'W Dlit h'1I1,n '1w nn~T'~1I1in~,:1p'n (1) l~P '1"0 ,~~ n'p~nn n7~'lil (2) 

~;il R;Wnln1l1' ,n,'p;nn n'K7~'~il l,w'n~ "0' n'1I1~1I1Dn n'K7~'.'I.n 

.;rN!;)? nnR 1(1·p '"1 l illnw' 1 'D'?nn ,'w Ollt lN n17.lRnn 
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20 1156 der Beilagen 

3 Pi9 

16 =,., j7D 

- iON' n~~o,~n nl~~~n o,nn~ (~) 

'N ,~l1:7i1 nl~NiI;Y~ e,nn? "''''1:) O'I'Z) nK '~::IVl) (NN) 

~N'~' ;'D'~ ::I"nZl ill'inN; '~TlW o,nn~ n'l~T 1KXZln ~~K 1::1XZl (::1::1) 

,T'~~K "1::1'; ,~i~Zl 

O'F~ ;v 'l:l~"Zl ,; 1ln'lW 1"::1 n,N;Z)'l ,~o1Zln ~X~l)n 11::1wn ;V ;::11" 

"'in'l::l .nT Yl~~ ;, o';nil O'J'~n 'D; w,nil 1""'7.) OTi'Zl ;w ,K 'Nl~il 

'lD; '~O'7.:lil 'X~Zlil nz)~Oil nN ;::11'; ,~;y Nil' D"1~Zln O'I'Zl n1:l'il ;v 
1::10; n;,;y O'1'~Z)il O'I'7.:l n1:lyil ON K;N nKT ilZl::lOn; :l10; l'N .n'::IViln 

.'X1P'il ;'P'~il ;W ,'l'::In nN 1K ,n'N',::1 :ll~ nN 

- 'lriJ" (1) l~P ~'yn::l n'~"D~il 1"~ n,x;Z)'~il (,) 

- n"tlOTN::I 

O',Zl; n:lZla1Zlil O"'PP?T o,;"p; n"'T'Nil o';,nil nD" ,,~ " 

,1'l'il ~D; ,1::1'::1 Yl'lil eiNil ;W "'T~Zl OTP~; TX 'NXZlil 

- 'nt'W':l 

.'Z)1N; n'~':l;'D'z)il ", ;y 

~"O:l 1:lTlil 'l:l~il 0lP7.:l:l il;l)'lil nK nn; 'KUli nT~Jn n'~'::1 ;W 'X:lZl (4) 
.e,) l~P 

'P; N'X1il1l1 D:7.:l'::>Oil;Y (3)J~p.p,u 'P;Yl::l7.m nR nl!p lZlo17.:ln 'l:lZlil (5) 
.'lilP7.:ln n1XX1n l:I,Z);,(1) lt'lp '1"0 

n1p7.:l ;:l:lW ,7nl'Z)il 01W'D '~117 ?O';:)Oil; n1'N1I1' n1::>7.:l017.:ln ""1.1n (6) 
01;1I1n O'p7.:l:l ,nN U1::10 ;m 01'1I1nn Nl:l~ O"I'Zl ;w e~Zl"07.:l O'l,O:l 1l( 

."n; n,p7.:l '1:l:l n'X11nn ;w n1l1:llUllii 
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1156 ·der Beilagen 2.1 

13n:l" R7 ,71:1l)RiI "73'1:1 "3111 '1111 U"3"71 "SI? 3'I1lPZl "?nD 7Y n13S17 C,pr.l rPiI 

n"n111 "0'3'171 C',P n2"nR7 '1;),nn:1111 il3DR 73'1:1 ,n,R 7111 C'3"iI "SI? R?~ n'R7r.l"~ 

."DR~ 3'I,:PD n7nD~ 0""7 7173'1 

18 9'Yl1 

,nlDRn "3'/:1 '3111 7111 0'3"71 T'l,,'C:1 ~R nT ,nN nT~3'7U O'N 7' ,;" (1) 
\ 

111'111 "'D'pnn ,n7~:1R 7111 n'pl):1 n'R7D'~7 n3'l"~nn n111"~' 1'3'; ,":1171' 
.n,DD'" ll'R111 n'''D:1 ,nll)Rn "73'1:1 '3111 7111 O'J',n 'SI; 1':1111":1 lR':1i17 

c,nn:1 ,:1,3'1' p03'/'l) n'n ,:1,:1 Yl'ln 0,Rn111 R1n (1) l~P ~"VD n7,nn; 'RJn (2) 

0'3111 "n ,"'3'1':1111 13 7~n '0:1 ,n~l)'"n "~ ,:1," R,n "J" 'D7W n:~Rn 7':1 
.':1'3'/71 n7.l111R R77 ,np03'lil ilpPD,n oR n711 n3'/':lnn nWln 'lSl'.1 O'111,"n 'W>' 
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22 1156 der Beilagen 

Yl"'J . 

. " .\ 

19 'l'YO 

,~~ ~ln'D 'nnnWD Y"o~ ~Y'~nM 01'P, nlONM '~y~o ,nN ~W O'l"" 'n~ n'n 

on 'nnnwo~ Yl'O" y~pl OlYO~W e',~'n ~w cN~on o,po 'N on','~o o,p~w 

~y~ 01nn~ ONlon o,pOW 0'17'" nN 1,~wn~ 'N'~' 7nlDN ?Y~ ,nlN o,nnJ 

.1,wN,n ~lONn ~y~ 01nn~ Yl~pn ONlon o,po '?'N~ ,',wn nJON" 

20 I:J"YO 

'~Y~D ,nN ?W 01n~~ ~'l,n ON~Dn' 01PO lN on"'lO o,pOW O'N "J? (1) 

,'lwn ~lDNM ?Y~ o1nn~ O','~O~ nOl,no nl?'YO D'P"PD on, nlDNM 

'Dlnn~ 1?'N~ MT nlDN 7Y~ ~~ O'l"" '07 'nnmoo Yl'D? n~'~n n'nn 

.?'l,n ONlon alpD lN on"110 01pD 

. . . . 
.11wK,n tijCR~ 7'~-?OC'l',n 

21 "1'YO ~ 

nN-,'?' '~1~ ,l.T nlDN n~N'1"7 ~? O~~~ inN "N"~P o'1n 10Dj eiN b"P 

1nl ' ,nT ,nN nT ,nlONM '?YJO ,nN 7~ 7W O'l',n 'n7 n~'Jn 70 Cl'PM 'Nln 

lnn? 1'1ll: ;PM pp, '!l?W MlZlN 7Y; ln1N '1" ?;J D?Wn 1!lil0? 'nnowon 71'On 

• ..,'110n n?'nn~ 
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1156 der Beilagen 

~'~~~7 0~~"1n 7nJ~~n ~'10 nK O~Dn~ "10~' n1'KW' n,~~o1~n n1"W1n (1) 

,n7~nn 01::1 jnlH nl~~ .7'01'1n7'nn 'Hl7 "Y n1 o~on 1"" In'3 .1T nJ~K 

.nKT nlPK O~ 1::1~ 1::1 D1p1~n 7~7 

- 7' '10 'T7 11 "D~' nl~Kn '?~~ 7W n'~0010n n1'1'01n (2) 

ilT nlpK n;,Dn7 1~PllVl o',~o~n 7~ (K) 

11 n30~ ~1~~::1::1 n?~? n7K 1"~O' nloKn "~::1 ?'O o',~~on1 n1'1'01n (3) 

.0,7'On~? In1'n 'T n'7.i PO n'T3I .on Dn~l~1 n7V!li1::! Hl:) ,,,np1 

- 31l0::1 ~':l7 nlnKn'7V::1 7~ n1'1'01nl o'J~:lon O'KVI, " nlOK "~'::1 l~l'? (4) 
.nnj-~K::1 031 1K 1::11::1 0""13n 01K ~l~ 031 1:l1 n7~ DV n?K "VI~ 

nK7::1p? 1::110' ~ nlOKn '731::10 1nK ?VI m!lwon ~n::11 n1'1'O,n ,0'VX::10n (5) 

n'O'01n n!lVl::1 1~1'lVl 1::1?:l 11' nonD on? lVl"'D'O O'inK~ D'~OODn, n~wp::1n 

i'l'OnnlOKn 7'~ ?VI 

n1Yl1ln ,nJORn '7'~0 1nK 7V1 0'l'1i1 ":i"~~ nPKHli n,p'1~?niKi,n (6) 

011'0 7'0 V~:lon ", " llnp 'l'On "lOKn 7Y~ 01nn~ O'K~Olii D1l\. 'l~7 

.i1l'~Wn ?, n~oo,on nl'01n nwp::! '!l 7' OK~on 

24 'f'YO 

~n"O::1' r" nlDl\. ?VI Yl~'::1h nopn? 1'OP n'~'07 ~o'p'nl~oo1~iI n"1~1n 

- -.O""lt1'1 'l'O 0311:)0 1::i'~' O')1",l1'1 O'31~:lOil 1'~ ""ilr.l1 ~11!1!l ,wp 01 'P? 

23 
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24 1156 der Beilagen 

25 "pYD 

'co ,D'~e 'Jl~ ,~JeMn '~PJC ,nM ~w O')',J 1PJpJW n"J~ ,M "u~ ~J (1) 

W'~ n",sn ,M O'JCOC ~p O,W" n111M 'M ~~WO n'J "'11K ,D'~'J 

'0''0 O'O'Mnen n",pnn, D'JOOOn ~>' 01 ,~,n' - n7K O'J'i p'~'JJ OW'ln~ 

.'lwn nJOKn ~PJ ~W O'J'in 1K lT nlOK P1~'::J ow'in~ 

,nN ;W O'l"n 'K 'T nlOK p,~':::: ''Ol,nw ,PO; n'i'np 1K n"n~n ,nlwp:: (1) 

onlN C'Kl' nJ~Kn '~PJP '"K ~w ,nK 1001~ 'Ol~' 1N 'ZJO; nl~'; ,nJONn ';>'JO 

;w ,nK 100'0 iOl0; 1K y~::o, ,n','O,;'1W"''1"W ipo; n,,'np' jM nlinxn";;n1i.uj;l::l;;) 

.'lwn nJ~Kn ;':1 
nwp::lJ 01 nKin inK nloK ;PJ ;W D'l'in ,~? nW1'nW n;O'l 1ne; nwp:: (2) 

11::wn:1 nN:: lT ";0'1 oK ,'lwn nleKn ;P:: ;w O~l'~n ,~; ";'::po n;O'~ l no ; 

nn,nw nnfn:;J1.) W',i WP::Oil ON;1"n N? lT nK,'n ;1T nle~ n,K,'n OP ::1I1nnn:: 

.nlOKn ';':10 ,nK ;'0 O'l"n 'D; nW::il1l1 nlPT n,pe; n;D'~ ;111 il"::pn 

';'::0 ,nK ~W 0'3"n "~'::~ 1111'ln; 111'111 ''0; nl,'n" n"n~i1 ,"~1I1P:: (3) 
, " 

- nlOK ;'J ,nlN ;w ,nK 10010 '0'0; 1K ,~~~; ,nlW'; 0'100 "10 1,n nleNn 

.'lWn nleKn ~,:: ;111 n;'::pon "'W,; i>'10 lnlK "n 1111'~n; l n'l 

,il'lD" nnlD," "';KW nlW'" "::,n (,) " (1) O'lupn o·~',on ;'0 o"po:: (4) 
;,:: ;111 n;'::yon n::OOlon nl111,; "0 "on ""'n, 1K nl'"3nil ,n1wp::n nK 

.1'1I1K,n n J ONn 

27 ~"YO 

"3':::: nlK;e'l 0';1I1n ;111 ::1'"no ",n"w' n~; .~n lno:: C':1"nn 0',3:10n (1) 
.on;1I1 0";KD'~'l10n O'l"n 'D? :1"non 'p,nn ':1~~:1 o'~1I1n ", ~~ 'T n~~R 

1~,nn~w nl~Kn ;,:: ~1I1 ~:1~~:: '~~1~' ,T nl~~~ 1Y:1PlW ,',~~n '01;1I1n (2) 

.nH~;o'"nnKjnl\11 Ylr:t7!liT '?W,::Wl0 ~X%l:r 
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1156 der Beilagen 2S 

28 rpYD 

(o~~ooo) O"'l~S""'Y"1 n,o~nn 1~' ~~won ~n~ ~w Y'~'J n'l~ n,a~nn (1) 

n,a'~ '0' 1J'~ - nlo~n '?Y~O 1"K ?W n1~'W1n ?W 1~ o'y~~on 7W y,~'~ 'l~ 

,'"n~wo Y1'0?W ,""nn 1:1':1 1~1 '?~'x,on n,O'Jno ",,:11ln n"nR n'Y'~n ,~ 
.'lW" nlD~n ~y~ ",,;>, "J1' 

wp:1non n1o~n ~':1 ?W ,,:1'ln n1pnn~ "'11l ~'n DR ~~~ "'Jn7 :11D? 1'~ (2) 
.1000:1 ,~ n07nnj 1'~n7 

.1Kl1' ,(1) l~P 9"0 '~7 "~'nw, ,'l':1 'l:1 Dnw D'~DDon1 n1m~nnn (3) 
O'7nn O'l',n 1'1"' 7"~~ n~l,nn '~~7n 7Y .'lwn nlD~n 7':1 01nn:1 7"97 

"1U7nnn 7W ~"~~ n~l,nn ,7' ,7"91 on~l,n nwprl?:l 1:1111 "lD~iI 7,l 01nn:1 

1000n ,K nu,nnn P"" .nl?:lRiI "J 1"1K o,nn:1 1Kl1n1l1 O'7'~p?:ln O'Jooon, 
.(iI~'JK nK1,n) "l~:1 '3:1 DnW '1111'K ~111' 

,~, o'~1I1n:1 C'1'~'~:1 1n;',111 nlOKi! '?'J~ 'n~ u,nnJ D"l:1~ 7111 "1":1" (4) 
'lW" nlOKi! ,,:1 c,nn:1 "0"1 11' nU'1I1~ '~"i!:1 1~' ?"~7 nKl,nJ 1ln' ,n'~':1 

.nlOK ?'J ln'K c,nn:1'n';':1Fon n,,':1nn 1~~ nD"v n1"~T ln1RD 

29 1:1"310 

,,:1 7W tl:10n :1:1,' ,n'o'~.11:1W" " n,,~~ nlOK" ',,:1?:l '"K 7W ,l:10n 07'111 

7111,n" ,"HUm D17111nil nK ~"3'I!IR17 "':lT.JiI Y:!t:t?:lil n1l1p:l 'E) 7Y t 'Jwn n31.lRiI 

.ilD1pn nn1R7 on'n~iI' ilJ~RiI 7,:t 1n1K 71!1 O'l',n 'D7 Y'l1.lil il7':lP~ n7o'~ 

nl~~iI 79:1 7WYl~?:l" 7~. n'7K on':1111 nQ1pn ':11' "nR" ilJ1.l~iI 7':1 71!1 y~:t1.lil 07'111 

,Y'l?:lil~ il1:11 ""Y'1I1:1 n70'1 t'"1' 1"1RD 1Y1D:l n7'JY1.l n71.l'1 C71!17 'l1l1i1 

,n1K?:l 'Y'~:l Y~l1.lil 01:l0n ~"'W "J.'Y 1T il7?:l'1 " il7,yn 01:tOil ilR1" 

.1'1I1l\," UDwon i'3Y7 n"S/.l:l - '1~l\:) ,~" 

30 9'310 

PTl 71!1:1 ,ilJORiI '7V:1D ,nR 7111 D'l"iI 'D7 ,n1R?O'17 ~K:)T C'N iI'iI (1) 

nlON 7':1 1n11\ 7W O'3"iI '~7 ,'K~T 01 K'", 'l1l1n illeRn 7':1 01nn:1 Y"N1I1 

?Y:1 7W Yl:lOn "'7 O"'lD? "":1nn ~':t,n '111'7111 ,:!t0 FTlil ~111:1 c"1xm~ 

.,"y o'7nil O'l"iI 'D7 ,nRn illDNn 

,PTl 7111 Y1"K 1n'K:1 jn7',W 110 '"'K~ n1K71.l'1 7111:t ~1DW" n'~':tn 1'iI (2) 
,~w, .'Jwn illCRn ?V:l 7W YX:10 "':1 1n1 ill1.lKiI '7,:t0 ,n~ 7111 'l:tn "':1 iil 

017111n ", 7V ,c',llcn 'l1l1 "'7 ,,:1,W n'Y'lnn~ ...... nn1l1i17 'W'7WiI 'Sil 

ilT7 nT o'yx:t~n o':I"n On'l':1111~'On'l .D'Yl:10n 'lWO 'lW7 'K ,nR? 
.jn:1 :I"n ~nD ,nK 7:)111 n,K7D'lil on' 'D7 ilR'11!1i! '~"Wn:1 
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26 1156 der Beilagen 

;1 '1'310 

,n,,~'~ ,~ 11 nJ~R ~~ nw"'~ ~~ n~~Kn ~~~~ 'lW 1'~ n", 'p,~'n (1) 

.il:l7.mn ,~3'~ ~w m:.1~O'I~n n"'I11'iI ", 717 "w~Kn ~:.1:j ;:lW1' 

nJ~~n ",:lD ,nK n~'" ,~~ '~:I" ,1' 1"~ "'3" 'p'7'n :lw"71n'~ K? (2) 
:1:.1 :I:I,,'W O""~ ?W 1" n'~ '~~:.1 n~':lil? 

iI":ln? n~~"TI n?~p D"~ w',n "n ",:1 nl~' 1',n '?':I~ ,nK ?:l (K) 
',,:1:1 "n~' ,~ 'l~n:w o'",:ln '3111 .O",,~7 1" n':I ", ;, 

n~ nl'~111 l'jil ?3'~~ '1nR o"w,n "n n'w'7w ill"~ 7W n'TK 'W'?W 

.1:1 7' 3""n ,ill"nK? ,~w ,,':ln 

jlJ~~ii 7:J:.1 '~WI ,~:."rm "Hm ,," ",:1 il:!7.Hm 'i;,:lZl 'TnK ill'z:j K? (:.1) 

~, ."Zl~~ ",~ nllZl~ 'n1N?-l':ln 1'1" n~:.1 K'Wl nK WP:l7 'lwn 
O:l'R 0"'1:.1n '3W D~ ,ORnn:l ~lnl' ill~Rn '7,:lZl 'nK ~W nW',j ,~ 

'.'7wn ",:ln n"n~ ,~,~ O':lOil? Ö'~':l' 

~ilHH~il '7:;':10 'Tim ?W n,rK 'Zl1K7";'l':1ill"il n'i:1·7w K'wm ii'il(l) 

,1'''iil n':1 7Wo R'in'J ilJ1!7?~~ ilT tl"O:l P~:l7 1'?lnnW O'j'p~nn ,':1lP 

,1",n 11':.1 l?!'J,..,1 ,nH~7 - ill~ml '7'~Zl 1nK 7W n'TR i1"n K1n l:JK DK1 

.nT 'l;ll1 0j:l o"pnJ R~1l1 ,'"":1 nn,;:!"n n""n 7':1 

'?,:1 'lW nR 1:1"n' """,:n ."", :1,,:.1 3"1:.1' o"":ln;~ 1',n n':.1 (;) 

H::7J P'il "n':1 .,n'~ i1:l'~1l1 "':lil n1~~,n:1 ~1!1' i1:S~~il 0;73':17.:) ,n~ 7:l .i1HlNil 

Pi;; 0'·1"10 lil~ jO:.).'::! ,:lP' 0""0'0: 7117 1',j' Ii':l .O~"W c"p~n::! n'~l'iTn ,n"~ 

.,'l!l:.1 
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1156 der Beilagen 

iln?'Jnn ':lD?1I1 lz:lT? on'::1 n'~?1.)'"01?111n :9,~n7 n1:::1T :1:11'7.:1 H illz:ltt l'K (1) 

.7 l~P ~':90::l ~::1P'111 il7.) ,::1?1.) 

n'~'::1 n1D1pn Cl 11::1111n::1 1R1::1' lT illciR 'D? M77.)'17 n':::ITn nV;::1p l'lY? (2) 

.nl7.)~n 7111 nn?'nn ':I~? n31.)K 7V::l 7111 0'3"" 'n; "::l~~l111 

27 

c'n~'::l7.) C'~"'R 7:9 01 ~T nl7.:lK ;1nn(1) l~P ~':90::1 '17.lKn7.l ~1'"? '?::1D 3) 

- 1i illDR nlR"" 'D7 t1:9::1p" n7R 0"1'7.)::1 jnn7'nn '3~? 'V,'RII1 

.'~::lTn "1111'::1 ,~? - lT ri37.ltt n~~ p~ ril:9'~~n n1K::llp (K) 

,~ 7V ,1I1'"D n~'::lp - 1T nlDR 7111 nn?'nn '3D7 1V::lPlll1 n1R::llp (::1) 

"R'" nT n'~7.)J1 ,"1111'" n1.)T'::1 111'"D iY::1P7 Ol 1n'l i'R::1TM n111p::1 
nn?n~ ,::1,::1 'R::li? nn? "7:9111 n:9"nn nR Yl::1Dnn7111 1::1m 01'n 

.il111p::lil rill1l" 01'::1 ,0':::I'7"n 

lR 'i il3DR 7111 nn;'nn 01'D O"Ml111 ,1n lI1,n7.) nV':::Ip; ~,":9'::1P'7 illl1V:::lr. il1l111" 

nlR;D'l" 13nl' ,111'"D il:9'::1P7 0'::1'7"::1 '1DRn 'Yl1.)n ,1n nn1.)T1'D nll11' ";nn 
,~; Y::lPlW 01';11.:1 ?nn 1Jn3'" ,nN n'17T.l 7,,:::1::1 ;7 ll:lp 'pvo "'N";'; o~m"::1 

."lDRn '7V::l'lll17,) 'MR 7:::1 7111 0'3"il 

,ln,apnn 1R n1"1:JT m"p~ ,::1,::1 n'R,m illl.:lRil '7Y::1 7111 0'3"::1 'V'::lp3 (4) 
,O'~::lTn ?Y "::11::1 b"~l";Ii' 0' :I',n (:~) T~F ~ '310 'EI? ri'3l":lP';l ~ll7R::l ,;",,, ~';I 

.11 illDl( 7111 ni1?'nIl O"7;)O"'n~w "n II1"ÜI (;) 1'CJi' ~"3IÖ:l M~'1~7.l;1 il1l1p:m on 
,illw'nil 'K nyp~ K?W n"7.l::1 ,n'K~7;)'l?n':lTil o,pn ,nT ,y,n o,n~ il111y:lil illl1",n 

,,7Y:l7.l 'nK ?1l1 ,n,' o'n,l O'l" ?~nn" 111' OR n71T ,illl1i':lil nmlil 01~7.l ?nil 
.il:J7.lRiI 

'Y~p' (')2 ilPO~' (")1 ilPO~ (1)2 ~'YO:l O"'l~" 0'3"" ,~? n'K:l~F (7) 
.1973 'K'l'? 1 01'7.) ~nn 1:lJ nKT illDK n1K"n? ~Knn:l 1lM3", 
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28 1156 der Beilagen 

o~~~,;,~ o'~~o~ '7K'Xl0 n,~'~ ;w 0'3',n "W'~~ ,,~~O~ Yl~JW O,~ 

,D~'~01~n O'l~,n ~~7 1? n1Y'lOn ,'n"'~T - Nl1n~W O'oyoo 1N O"n1 ,N 
.1T nJO~ ", 7Y 'Yl~' ~? 

'W~Nn ;~~ ,~"F~ 1~~"" "'W'Kn '~~on .,"W'~ nJ'Y~ " nlOR (1) 
.0·7W1":l 

w"nn Cl" ,nR7 'lWn W'1nn 7W 11WN'" 01'~ N'n 1T nlOK 7W nn;'nn (2) 

."'W'Nn ,~~oo 1~7n,n ,~w 

'NW' n,tiKn '7~:lD inK 7~ .7:11'0 '"7:1 lDT7 K'n ,~ nJ~U ;w n~pn (3) 

nW7W ,nl'" ~J"nnw 'l7:11 n~Fn '~l ;y "'~D,?~',n",~, ~n~~ ,'"n7 

.n,n~; WK'O o'w,n 

'l17 71"7 n'"1R"n 1~'WD' ,'T nlDKn 7W n~pn·,n1 ;, n","nln'l (4) 

D'"onl lPlPlW "17':11D "'R'1n~ ~Wnn"7.~~:1D K'"1 ,n"p1n nl'1:lT 

.Y'N7 T1n:1 n~':1~ 7W ,Klon n,p~? t'~i:1 0',113n 

n',lPl,O'l'nu' '·.lWl (197~'lOl1l7 28) ,n;tt7n ,?o~ '1 01':1 n1'1:1 ,1Yl 

~nl'W n"Kl l"n~ O'JO'ln 'lWD ,nK 7~ 'WK~ ,n"O'llJ 

·'.:l.n 

OW~ 

n"001K np'7l~D' 
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Erläuterungen 

I. Allgemeine Überlegungen 

Das vorliegende österreichisch-israelische Ab­
kommen über Soziale Sicherheit samt Schluß­
protokoll enthält gesetzändernde und gesetzes­
ergänzende Bestimmungen und bedarf daher 
gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG der Genehmigung 
durch den N ationalra t. Verfassungsändernde Be­
stimmungen sind in diesem Abkommen nicht 
enthalten. Ein Beschluß des Nationalrates, 
wonach dieses Abkommen durch Erlassung von 
Gesetzen zu erfüllen ist, ist nicht erforderlich. 

Die Durchführung des vorliegenden Abkom­
mens obliegt den autonomen österreichischen 
Versicherungsträgern, sodaß dem Bund hieraus 
weder Mehrausgaben noch eine Vermehrung des 
Personalstandes erwachsen werden. 

11. Werdegang des Abkommens 

Bereits im Jahre 1958 wurden mit Israel Ver­
handlungen zwecks Abschluß eines Abkommens 
über Soziale Sicherheit aufgenommen. Diese Ver­
handlungen konnten jedoch in der Folge nicht 
fortgeführt werden" weil dem israelischen 
Wunsch; für Personen, die seinerzeit aus Grün­
den rassischer Verfolgung emigriert sind, eine 
pensionsrechtliche Sonderregelung zu treffen, die 
es ihnen insbesondere ermöglichen sollte, ent­
gegen den sonstigen Abkommensbestimmungen 
gegebenenfalls in beiden Vertragsstaaten Vollpen­
sionen (und nicht nur nach aem zurückgelegten 
Zeitenverhältnis berechnete Teilpensionen) zu be­
ziehen, österreichischerseits damals nicht entspro­
chen werden konnte. 

Die vorerwähnte Problematik wurde erstmals 
im Verhältnis zu Großbritannien im Art. 42 des 
österreichisch-britischen Abkommens über Soziale 
Sicherheit, BGBl. Nr. 346/1972, im Sinne der 
Gewährung von Vollpensionen an politisch und 
rassisch verfolgte Personen auch nach Wirksam­
werden dieses Abkommens, gelöst. Eine analoge 
Bestimmung wurde auch in alle anderen von 
österreich seither verhandelten einschlägigen Ab­
kommen aufgenommen. 

Nachdem einer Wiederaufnahme der Verhand­
lungen mit Israel sohin österreichischerseits 
grundsätzlich nichts mehr im Wege stand, fanden 

vorerst auf Expertenebene österreichisch-israeli­
sche vorbereitende Besprechungen zwecks Ab­
schluß eines einschlägigen Abkommens statt. Bei 
diesen Besprechungen konnte Einvernehmen 
über die Zweige der Sozialen Sicherheit, die vom 
künftigen Abkommen erfaßt werden sollten, 
sowie über die wesentlichen Grundsätze des Ab­
kommens erzielt werden. Im Hinblick darauf, 
daß die vorgesehenen Regelungen durchwegs den 
in jüngster Zeit von österreich mit anderen 
Staaten geschlossenen Abkommen entsprechen, 
konnte bei Regierungsverhandlungen vom 22. 
bis 28. November 1973 in Wien über die deutsche 
und hebräische Textfassung eines Abkommens 
über Soziale Sicherheit sowie eines Schlußproto­
kolls hiezu Einvernehmen erzielt werden; die 
beiden Instrumente wurden noch am 28. Novem­
ber 19n in Wien unterzeichnet. 

III. Das Abkommen und das SChlußprotokoll im 
allgemeinen 

Das Abkommen entspricht im Aufbau sowie 
hinsichtlich seiner materiell-rechtlichen Regelun­
gen weitestgehend den bisher von österreich 
geschlossenen Abkommen über Soziale Sicher­
heit. 

Das Abkommen ist in fünf Abschnitte geglie­
dert. 

Abschnitt I (Art. 1 bis 5) enthält allgemeine 
Begriffsbestimmungen, Bestimmungen über den 
sachlichen Geltungsbereich, Regelungen betref­
fend die Gleichstellung der Staatsangehörigen der 
beiden Vertragsstaaten, Regelungen über den Lei­
stungsexport sowie Bestimmungen über eine be­
schränkte Gleichstellung rechtlich relevanter Tat­
bestände in beiden Vertragsstaaten. 

Der persönliche Geltungsbereich des Abkom­
mens ist - in gleicher Weise wie z. B. die Ab­
kommen mit der BRD und Großbritannien -
nicht auf die Staatsangehörigen der beiden Ver­
tragsstaaten beschränkt. 

Die Krankenversicherung ist vom sachlichen 
Geltungsbereich des Abkommens nur insoweit 
erfaßt, als sie Leistungen bei Mutterschaft vor­
sieht, da in Israel derzeit nur eine gesetzliche 
Mutterschaftsversicherung eingerichtet ist. Die 
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Einrichtung eines nationalen GesundheitsdienstGs 
- ähnlich dem in Großbritannien - ist vorge­
sehen; derzeit wird die Krankenversicherung in 
Israel im wesentlichen von Krankenfonds der 
Gewerkschaft auf freiwilliger Basis durchgeführt. 

Abschnitt 11 (Art. 6 bis 9) normiert in bezug 
auf die jeweils anzuwendenden innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften den Territorialitätsgrundsatz 
sowie Ausnahmen von diesem Grundsatz bzw. 
die Möglichkeit, weitere Ausnahmen zu verein­
baren. 

AbschnittIII enthält im Kapitel 1 (Art. 10) 
die besonderen Bestimmungen hinsichtlich der 
Leistungen bei Mutterschaft, im Kapitel 2 (Art. 11 
bis 15) die besonderen Bestimmungen über die 
Pensionsversicherung (Leistungen bei Invalidität, 
Alter und Tod), im Kapitel 3 (Art. 16 und 17) 
die besonderen Bestimmungen über Arbeits­
unfälle und Berufskrankheiten, im Kapitel -4 
(Art. 18) die besonderen Bestimmungen über 
LeistuI;lgen bei Arbeitslosigkeit und im Kapitel 5 
(Art. 19 bis 22) die besonderen Bestimmungen 
betreffend die Gewährung von Familienbeihilfen. 

Für Leistungsansprüche aus diese):} Zweigen ist 
grundsätzlich eine gegenseitige Berücksichtigung 
der in beiden Vertragsstaaten zurückgelegten 
Versicherungszeiten vorgesehen. 

In der P e n s ion s ver sie her u n gerfolgt 
die Leistungsbemessung, wenn eine Person in 
beiden Vertragsstaaten Versicherungszeiten er­
worben hat, grundsätzlich unter Anwendung des 
pro-rata-temporis-Systems, d. h., die aus den 
Pensionsversicherungen der beiden Vertragsstaa­
ten gebührenden Teilleistungen werden nach dem 
Zeitenverhältnis der in diesen Staaten zurück­
gelegten Versicherungszeiten berechnet. Dies gilt 
nicht für begünstigte Personen, wenn sie allein 
auf Grund der nach den österreichischen Rechts­
vorschriften erworbenen Versicherungszeiten 
einen Leistungsanspruch haben. 

In der U n fall ver sie her u n g ist die 
aushilfsweise Gewährung von Sachleistungen 
durch den Träger des Wohn- oder Aufenthalts­
ortes zu Lasten des zuständigen Trägers vorge­
sehen. Hinsichtlich der Leis~ungen bei Berufs­
krankheiten ist aussChließlich der Träger jenes 
Vertragsstaates leistungspflichtig, in dessen Gebiet 
die letzte Beschäftigung vorliegt, - die geeign~t 
war, diese Berufskrankheit zu verursachen. 

Abschnitt IV (Art. 23 bis 31) enthält ver­
schiedene Bestimmungen, insbesondere über den 
Abschluß einer Durchführungsvereinbarung, über 
die Amtshilfe sowie über die Durchführung und 
Auslegung des Abkommens. 

In Abschnitt V (Art. 32 bis 34) sind die über­
gangs- und Schlußbs:stimmungen zusammenge­
faßt. 

Das Schlußprotokoll, das einen Bestandteil des 
Abkommens bildet, enthält im wesentlichen Be-

stimmungen, durch die der Anwendungsbereich 
einzelner Rechtsvorschriften der beiden Ver­
tragsstaaten bzw. der Anwendungsbereich dieses 
Abkommens für bestimmte Fälle erweitert bzw. 
eingeschränkt wird, sowie Bestimmungen, die zur 
Anwendung der innerstaatlichen Rechtsvorschrif­
ten der Vertragsstaaten in Durchführung des 
Abkommens erforderlich sind. -

IV. Übersicht über das israelische Sozialver­
sicherungssystem 

Geschichtliche Entwicklung 

Die israelische Sozialversicherung geht auf die 
Einwanderer zurück, die zu Beginn des 20. J ahr­
hunderts nach Palästina kamen. Sie gründeten 
1911 die Union der Landarbeiter von Galiläa; 
im folgenden Jahr organisierte diese Union den 
ers,ten Krankenfonds. 

1920 wurde die Histadrut (allgemeine Gewerk­
schaft) gegründet; ein Großteil der bis dahin ent­
standenen Krankenfonds wurde im Kupat Cho­
lim, dem Krankenfonds der Histadrut, zusam­
mengeschlossen. Während der britischen Man­
datszeit baute die Histadrut ein umfängliches, 
auf freier Basis bestehendes Sozial versicherungs­
system auf. Dieses System diente neben anderen, 
auf priva-ter Basis in dieser Zeit entstandenen 
Einrichtungen als Grundlage, auf dem der Staat 
Israel das staatliche System aufbaute. Heute be­
stehen viele der damals gegründeten Einrichtun­
gen noch weiter und unterstützen das staa-tliche 
System. 

Die Gründung des Staates Israel im Jahre 
1948 brachte viele Änderungen in der Sozial­
struktur des Landes. 1949 wurde ein unabhän­
giges Komitee zur Prüfung der Probleme be­
treffend die Sozialversicherung eingesetzt. Von 
den von diesem Komitee erarbeiteten Vorschlä­
gen ausgehend, wurde am 18. November 1953 
das Nationalversicherungsgesetz vom israelischen 
Parlament, der Knesset, beschlossen und trat am 
1. April 1954 in Kraft. 

Das Nationalversicherungsgesetz (NVG) um­
faßte in diesem Zeitpunkt lediglich drei Ver­
sicherungszweige, nämlich die Alters- und Hinter­
bliebenenversicherung, die Arbeitsunfallversiche­
rung u~d die Mutterschaftsversicherung. In der 
Folge wurde das NVG um die Versicherung für 
Kinder von Arbeitnehmern, die Versicherung für 
kinderreiche Familien sowie um die Arbeitslosen­
versicherung erweitert. Als vorläufiger Schluß­
punkt wurde 1973 eine Invaliditätsversicherung 
eingerichtet, deren leistungsrechtliche Bestimmun­
gen mit 1. April 1974 wirksam werden. 

Umfang der Versicherung 

Die Nationalversicherung ist eine Pflichtver­
sicherung für alle Einwohner ab dem vollendeten 
18. Lebensjahr. Die Stellung der versicherten Per­
sonen wird durch drei Kriterien bestimmt: 
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1. Wohnsitz, 
2. Alter bei der Einwanderung, 
3. Erwerbstätigkeit. 

1. Einwohner - Nichteinwohner 

Ein w 0 h n e r im Sinne des NVG ist. jede 
Person, die in Israel rechtmäßig wohnt und die 
b~absichtigt, dort weiterhin zu leben, unabhän­
gIg davon, ob sie israelischer Staatsbürger ist. 
Jeder Einwohner Israels ist durch die Mutter­
schafts-, Invaliditäts- sowie Alters- und Hinter­
b~iebene~versicher.u?g und die Versicherung für 
kInderreIche FamIlIen geschützt, als selbständig 
oder unselbständig Erwerbstätiger ferner durch 
die Arbeitsunfallversicherung sowie als unselb­
ständig Erwerbstätiger schließlich noch durch die 
Arbeitslosenversicherung und die Versicherung 
für Kinder von Arbeitnehmern. 

Ein neuer Emigrant gilt ab dem Tag der Ein­
wanderung als Einwohner. 

Ein N ich t ein w 0 h n e r ist jede Person, 
die ihren Wohnort nicht in Israel hat und die 

-nicht beabsichtigt, sich in Israel niederzulassen. 
Ein vorübergehender Aufenthalt gilt nicht als 
Wohnort. 

Ein selbständig oder unselbständig erwerbs­
tätiger Nichteinwohner ist durch die Mutter­
schafts- und Arbeitsunfallversicherung geschützt, 
als unselbständig Erwerbstätiger überdies durch 
die Arbeitslosenversicherung und die Versiche­
rung für Kinder von Arbeitnehmern. 

2. Alter bei der Einwanderung 

Obwohl grundsätzlich jeder israelische Einwoh­
ner ab vollendetem 18. Lebensjahr pflichtver­
sichert ist, unterliegen folgende Personen nicht 
der Versicherung: 

a) ein israelischer Einwohner, der vor dem 
18. November 1886 geboren ist, 

b) ein Mann, der israelischer Einwohner mit 
Vollendung des 60. Lebensjahres oder spä­
ter wurde, 

c) eine Frau, die israelischer Einwohner mit 
Vollendung des 60. Lebensjahres oder spä­
ter wurde und die nach dem 16. Apri11905 
geboren ist, 

d) eine Frau, die israelischer Einwohner mit 
Vollendung des 55. Lebensjahres oder spä­
ter wurde und vor dem 17. April 1905 
geboren ist. 

3. Erwerbstätigkeit 

M ä n n e r sind pflichtversichert, gleichgültig 
ob sie erwerbstätig sind oder niCht und gleich­
gültig ob sie verheiratet sind oder nicht. 

Fra u e n: a) Ledige Frauen oder verheiratete 
Frauen, deren Ehegatten unbeKannten Aufent-

haltes sind und für den Unterhalt nicht sorgen, 
sind pflichtversichert, gleichgültig ob sie erwerbs­
tätig sind oder nicht; 

b) verheiratete Frauen und Bezieherinnen einer 
Witwenpension sind nur versichert, wenn ~ie 
erwerbstätig sind. 

Freiwillige Versicherung 

Eine verheiratete Frau, die nicht erwerbstätig 
und daher nicht pflichtversichert ist, hat das 
Recht auf freiwillige Versicherung in der Alters­
und Hinterbliebenenversicherung sowie Invali­
denversicherung. Voraussetzung hiefür ist, daß 
sie die freiwillige Versicherung innerhalb eines 
Jahres nach ihrer Einwanderung oder innerhalb 
eines Jahres vom Tag ihrer Verehelichung oder 
innerhalb eines Jahres vom Zeitpunkt der Ein­
stellung ihrer Erwerbstätigkeit geltend -rriacht. 

Organisation 

Die Verwaltung aller Versicherungszweige ob­
liegt dem Nationalversicheningsinstitut. Es wird 
sowohl vom Arbeitsminister als auch vom Auf­
sichtsrat des Instituts überwacht. 

Der Arbeitsminister stellt das Verbindungs­
glied zur Regierung dar. Er ist dem Parlament 
gegenüber für alle Handlungen des Instituts ver­
antwortlich und vertritt das Institut in Regie­
rungsversammlungen. Trotz der engen Verbin­
dung zwischen dem Institut und der Regierung 
hat das Institut ein großes Maß an Unabhängig­
keit, insbesondere aus der Tatsache der Tren­
nung der Geldmittel des Instituts von denen des 
Staates. 

Der Aufsichtsrat setzt sich aus 50 Mitgliedern 
zusammen, die vom Arbeitsminister bestellt wer­
den. Sie repräsentieren Arbeitnehmer- und 
Arbeitgeberorganisa:tionen, Organisationen von 
selbständig Erwerbstätigen und Hausfrauen, 
Minoritäten und andere öffentliche Einrichtun­
gen sowie die Regierung. Der Aufsichtsrat wird 
auf vier Jahre bestellt und tritt durchschnittlich 
alle drei Monate zusammen. Als oberste Ein­
richtung des Instituts obliegt ihm insbesondere 
die Beratung ·des Arbeitsministers bei der Erlas­
sung von Verordnungen, die Genehmigung des 
Budgets und die Prüfung des Jahresabschlusses. 

Die Geschäftsführung des Institutes obliegt 
dem Vprstand. Dieser setzt sich aus dem Gene­
raldirektor des Instituts und seinen Stellvertre­
tern zusammen. Der Vorstand wird nach Bera­
tung mit dem Aufsichtsrat vom Arbeitsminister 
ernannt. 

Die Verwaltungsaufgaben des Instituts sind 
zwischen der Hauptstelle und 16 Zweigstellen 
geteilt. Die Hauptstelle besteht aus Abteilungen, 
die für die Festlegung und Ausführung der Poli­
tik des Instituts, für die Schulung der Beamten 
sowie für die Kontrolle der einzelnen Aufgaben 
des Instituts verantwortlich sind. Es bestehen 
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Abteilungen für jeden Versicherungszweig, für israelischen Einwohners ist, wenn die Geburt in 
Beitragseinziehung, für versicherungsmathemati- Israel in einem Krankenhaus erfolgt oder 
sche, für legistische und für medizinische Angele- die Frau unmittelbar nach der Geburt in ein 
genheiten, für Forschung und Statistik, für. die Krankenhaus gebracht wird. 
interne Kontrolle sowie für Information und Wenn die Frau kein israelischer Einwohner und 
öffentlichkeitsarbeit. sie oder ihr Ehegatte in Israel selbständig oder 

Den Zweigstellen obliegt die Einziehung der unselbständig erwerbstätig ist, hat sie Anspruch, 
Beiträge sowie die Bearbeitung der Leistungs- wenn die Geburt in Israel erfolgt. 
anträge mit Ausnahme der endgültigen Entschei- Anspruchsberechtigt ist ferner eine Frau, die 
dungen betreffend Pensionen. ein israelischer Einwohner ist, wenn die Geburt 

Gegen die Entscheidungen des Nationalver- außerhalb Israels erfolgt. 
sicherungsinstituts kann die Klage bei den Die Geburtsbeihilfe besteht aus zwei Teilen; 
Distriktsarbeitsgerichten erhoben werden. Gegen ein Teil dient zur Abdeckung der Krankenhaus­
die Entscheidungen dieser Gerichte besteht die kosten (IL 504 je Kind), den anderen Teil er­
Möglichkeit, das Landesarbeitsgericht in J eru- hält die Mutter als Ausstattungsbeitrag. Der Aus-
salem anzurufen. stattungsbeitrag beträgt 

Finanzierung 

Das Budget des Nationalversicherungsinstituts 
setzt sich grundsätzlich aus den Beiträgen der 
Versicherten und deren Dienstgeber zusammen. 
Der Staat ist an den Teilbudgets der A!ter~- und 
Hinterbliebenenversicherung, der Invalidenver­
sicherung und der Versicherung für kinderreiche 
Familien beteiligt. 

Die Beiträge der Dienstnehmer werden zwi­
schen diesen und ihren Dienstgebern geteilt. Der 
Dienstnehmeranteil beträgt 27%, der des Dienst­
gebers ·liegt zwischen 12·2% und 15·5% (je nach 
Einstufung des Unternehmens in Bezug auf die 
Arbeitsunfallversicherung) des monatlichen Ent­
geltes bis zu einer Höchstbeitragsgrundlage von 
IL 1.500. 

Die Beiträge der selbständig Erwerbstätigen 
werden auf der Grundlage der Einkommensteuer­
erklärung für das letzte Jahr, maximal bis zur 
genannten Höchstbeitragsgrundlage, berechnet 
und betragen grundsätzlich 7"9%. Als selbständig 
Erwerbstätiger gilt eine Person, die wenigstens 
zwölf Stunden in der Woche auf eigene Rech­
nung erwerbstätig ist und daraus ein monatliches 
Einkommen von wenigstens IL 60 erzielt. 

Für nicht erwerbstätige Personen beträgt der 
Beitragssatz grundsätzlich 6·8%, für freiwillig 
versicherte Personen 5·30/0. Für Personen, die 
über kein Einkommen verfügen, beträgt der Min­
destbeitrag IL 16 jährlich. 

Die Leistungen im einzelnen 

Die im folge~den angeführten Beträge in israe­
lischen Pfund beziehen sicli auf den Stand vom 
1. Jänner 1974. 

1. Mutterschaftsversicherung 

Die Mutterschaftsversicherung sieht für eine 
Mutter zwei Arten von Leistungen vor - die 
Geburtsbeihilfe und das Mutterschaftsgeld. 

a) G e bur t sb e i h i I f e 

Anspruchsberechtigt ist jede Frau, die ein 
israelischer Einwohner oder die Ehefrau eines 

für ein Kind ............... . 
für Zwillinge ............... . 
für drei Kinder ............. . 
für vier Kinder ............... . 

IL 200, 
IL 1.000, 
IL 2.000, 
IL 3.000. 

Der Ausstattungsbeitrag kann auch als Sachlei­
stung erbracht werden. 

b} Mutterschaftsgeld 
Das Mutterschaftsgeld beträgt 75% des Durch­

schnittseinkommens während der letzten drei 
Monate vor der Einstellung der Erwerbstätig­
keit, jedoch maximal von IL 1.500. Es wird 
frühestens ab dem 42. Tag vor der voraussicht­
lichen Geburt für einen Zeitraum von sechs bzw. 
zwölf Wochen gewährt. 

Das Mutterschaftsgeld wird einer Frau zwölf 
Wochen gewährt, wenn sie innerhalb der letzten 
14 Monate vor der Einstellung der Erwerbs­
tätigkeit mindestens zehn Monate bzw. inner­
halb der letzten 22 Monate mindestens 15 Monate 
unselbständig oder selbständig erwerbstätig war. 
War sie innerhalb der letzten 18 Monate vor der 
Einstellung der Erwerbstätigkeit nur zehn Mo­
nate erwerbstätig, erhält sie das Mutterschafts­
geld sechs Wochen. 

Als neuer Einwanderer erhält eine Frau das 
Mutterschaftsgeld sechs Wochen, wenn sie wenig­
stens sechs Monate innerhalb der ersten 14 Mo­
nate ihres Aufenthaltes in Israel unselbständig 
oder selbständig erwerbstätig war. 

2. Invaliditätsversicherung 

Die Invaliditätsversicherung unterscheidet 
grundsätzlich zwischen Neuinvaliden und AIt­
invaliden. Als Neuinvalide gilt eine Person, deren 

. Invalidität am 1. Jänner 1970 oder später, als 
Altinvalide ein israelischer Einwohner, dessen 
Invalidität vor diesem Tag eingetreten ist. 

Voraussetzung für den Eintritt der Invalidität 
ist eine mindestens 50o/()ige Minderung der Er­
werbsfähigk~it. Die Festsetzung des Eintrittes 
der Invalidität sowie des Invaliditätsgrades er­
folgt durch einen Invaliditätsausschuß nach Fest­
stellung des körperlichen oder geistigen Gebre-
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chens durch einen autOriSIerten Arzt, wobei die 
daraus resultierende Schädigung mindestens 35% 
bei' Neuinvaliden hzw. 50% bei Altinvaliden be­
tragen muß. 

Anspruch auf eine I n val i d i t ä t s p e n­
si 0 n hat ab dem 90. Tag nach Eintritt der 
Invalidität 

a) ein Altinvalide, dessen Invaliditätsgrad 
mindestens 75% beträgt und der keine son­
stige Entschädigung für diese Invalidität 
erhält, 

b) ein Neuinvalide, dessen Invaliditätsgrad 
mindestens 50% beträgt und der während 
der letzten zwölf Monate unmittelbar vor 
Eintritt der Invalidität bzw. während 
24 Monate innerhalb der letzten 60 Mo­
nate vor Eintritt der Invalidität versichert 
war; diese Wartezeit entfällt u. a. Jür 
jugendliche Arbeitnehmer. 

Die Höhe der Pens.ion eines Invaliden mit 
einem Invaliditätsgrad von mindestens 75% be­
trägt 20% des Durchschnittslohnes aller Arbeit­
nehmer. Für den ersten Angehörigen wird eine 
Zulage von 10% und für jeden weiteren Ange­
hörigen eine solche von 8% dieses Durchschnitts­
lohnes gewährt. 

Ein Neuinvalide, dessen Invaliditätsgrad nicht 
weniger als 50% und nicht mehr als 74% be­
trägt, hat Anspruch auf eine entsprechend ver­
minderte Teilpension. 

übersteigt das sonstige Einkommen eines Pen­
sionsberechtigten bestimmte Grenzwerte, so ist 
ein Ruhen der Invaliditätspension unter bestimm­
ten Voraussetzungen vorgesehen. 

Unter den oben genannten medizinischen Vor­
aussetzungen (350f0ige bzw. SO%ige Schädigung) 
besteht Anspruch auf b es 0 n der e L e i­
s tun gen, wie persönliche Betreuung; Unter­
stützung in der Haushaltsführung und sonstige, 
im Hinblick auf die Invalidität notwendige Maß­
nahmen. Diese Leistungen werden auch nach 
Vollendung des 65. Lebensjahres bei Männern 
bzw. des 60. Lebensjahres bei Frauen gewährt. 

Anspruch auf be r'll flic heR e ha b,j I i­
tat ion hat ein Versicherter grundsätzlich dann, 
wenn der Invaliditätsgrad mindestens 20% be­
trägt und die für die Invaliditätspension vor­
gesehene Wartezeit erfüllt ist. 

3. Alters- und Hinterbliebenenversicherung 

a) Lei s tun gen bei Alt e r 
Anspruch auf eine Alt er s p e n s ion hat 

jeder Versicherte, der das 70. Lebensjahr (das 
65. Lebensjahr bei Frauen) vollendet und fünf 
Versicherungsjahre zurückgelegt hat. Allein­
stehende Personen, deren Jahreseinkommen 
weniger als IL 6000 beträgt, bzw. Personen mit 
Angehörigen, deren Jahreseinkommen weniger 

als IL 8000 beträgt, erhalten die Alterspension 
bereits ab Vollendung des 65. Lebensjahres (des 
60. Lebensjahres bei Frauen). übersteigt das jähr­
liche Einkommen diesen Betrag, besteht weiterhin 
Anspruch auf die Alterspens.ion, doch wird diese 
um den entsprechenden Betrag gekürzt. 

Hat eine versicherte Person nach Vollendung 
des 65. Lebensjahres wegen ihres Einkommens 
keinen Anspruch auf Alterspension, so gebührt 
für jedes Jahr des Pensionsaufsehubes eine E r­
höhung wegen Pensionsaufschub 
von 5% bis maximal 25% der Grundpension. 

Eine verheiratete, nicht erwerbstätige Frau hat 
keinen Anspruch auf eine eigene Alterspension, 
es sei denn, daß sie von der freiwilligen Ver­
sicherung Gebrauch gemacht hat. 

Ein verheirateter Pensionist hat unter gewis-
sen Bedingungen 
höhung für 
Kin der. 

Anspruch auf eine 
die Ehegattin 

Er­
und 

Der Bezieher einer Alterspension hat An­
spruch auf eine 5 0 z i al z u lag e, wenn sein 
sonstiges Einkommen die Grundpension für eine 
alleinstehende Person oder, wenn er verheiratet 
ist, die Grundpension für ein Ehepaar nicht über­
steigt. 

übersteigt das sonstige Einkommen einer Per­
son die Grundpension für eine alleinstehende 
Person, so besteht Anspruch auf die um diesen 
Betrag verminderte Sozialzulage. 

War eine Person mehr als zehn Jahre ver­
sichert, hat sie Anspruch auf eine Z u lag e 
für L a n g ver s ich e r t e von 2% für jedes 
zusätzliche Versicherungsjahr bis maximal 50%. 

Die Alterspension wird - wie die Invaliditäts­
und Hinterbliebenenpension - auf der Basis 
eines Grundbetrages gezahlt und beträgt einen 
Prozentsatz des Durchschnittslohnes aller Arbeit-
nehmer, und' zwar 

für den Versicherten .. 
mit einem Angehörigen 
mit zwei Angehörigen .. 
mit drei Angehörigen .. 
mit vier Angehörigen .. 
für jeden weiteren An-

gehörigen ......... . 

15'0% bzw. IL 174,55, 
22'5% bzw. IL 261,85, 
28'5% bzw. IL 331,65, 
34'5% bzw. IL 401,45, 
40'0% bzw. IL 465,45, 

5'5% bzw. IL 64,-. 

Für Personen, die nach dem NVG keinen 
Anspruch auf eine Alterspension haben, sind 
b e s 0 n der e Alt e r s p e n s ion en vorge­
sehen, die vom Staat bzw. der jüdischen Ein­
wanderungsbehörde finanziert werden. 

b)Leistungen an Hinterbliebene 
Die Witwe und Waisen haben Anspruch auf 

H ,i n t erb I i e ben e n p e n s ion e n, wenn 
der versicherte Verstorbene wenigstens ein Ver­
sicherungsjahr zurückgelegt hat. Diese Voraus­
setzung gilt nicht für einen Einwanderer, der 
innerhalb eines Jahres nach dem Tag seiner Ein­
wanderung stirbt. . 
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Die Witwenpension ,fällt mit der W,iederver­
heiratung der Witwe weg und wird durch eine 
einmalige Zahlung abgefertigt. Die Witwenpen­
sion lebt wieder auf, wenn die Ehe innerhalb 
von zwei Jahren aufgelöst w,ird. 

Die Höhe der Witwenpension ist vom Alter 
der Witwe, der Anzahl Jer Kinder und ihrem 
Gesundheitszustand abhängig. Hat die Witwe 
das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet, so ge­
bühr.t keine Witwenpension, jedoch eine A D­

f i n dun g ,in der Höhe des dreifachen J ahres­
betrages der Witwenpension. 

Witwen, deren Einkommen einen bestimmten 
Betrag nicht übersteigt und die vorher keine 
Erwerbstätigkeit ausgeübt haben, kann eine B e­
ruf sau s b i I dun g sowie während dieser Zeit 
eine finanzielle Beihilfe gewährt werden. 

übersteigt das sonstige Einkommen eines Be­
ziehers einer Hinterbliebenenpension nicht den 
Pensionsbetrag, so gebührt eme So z i a 1-
z.u lag e. 

Die monatlichen Hinterbliebenenpensionen be­
tragen, wie die Invaliditäts- und Alterspensionen, 
einen Prozentsatz des Durchschnittslohnes aller 
Arbeitnehmer, und zwar 

für eine Witwe zwischen 
dem 40. und 49. Le-
bensjahr ohne Kinder 11'3% bzw. IL 131,50, 

für eine Witwe über 
dem 50. Lebensjahr, 
für eine Witwe unter 
dem 50. Lebensjahr 
ohne Kinder, die nicht 
für sich sorgen kann, 
oder für eine Waise '.. 15'0% bzw. IL 174,55, 

für eine Witwe mit 
einem' Kind oder für 
zwei Waisen ........ 22'5% bzw. IL 261,85, 

für eine Witwe mit zwei 
Kindern oder fur drei 
Waisen ...........• 28'0% bzw. IL 331,65, 

für eine Witwe mit drei 
oder mehr Kindern 
oder für vier Waisen 40'0% bzw. IL 465,45, 

für jede zusätzliche 
Waise . . . . . . . . . . . . 5'5% bzw. IL 64,-. 

Ein S t erb e gel cl wirq für jede Person 
gezahlt, die in Israel stirbt und dort bestattet 
wird, sowie für jeden israelischen Einwohner, 
der im Ausland stirbt und in Israel bestattet 
wird, unabhängig davon,- ob die betreffende Per­
Son versichert war. Das Sterbegeld wird direkt 
an das Bestattungsinstitut gezahlt. 

4. Arbeitsunfallversicherung 

Leistungen aus der Arbeitsunfallversicherung 
werden auf Grund 'von Arbeitsunfällen und die-

sen gleichgestellten Unfällen sowie auf Grund 
von Berufskrankheiten gewährt. Als Leistungen 
kommen Sach- und Geldleistungen in Betramt. 

a) Sachleistungen 
Krztlime Betreuung einschließlich Kranken­

hausaufenthalt, Heilmittel und Heilbehelfe, 
Pflege in Genesungsanstalten, medizinische und 
berufliche Rehabilitation. 

b) Gel die ist u n gen 
Für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit wird nach 

einer Wartezeit von zwei Tagen für maximal 
26 Wochen Krankengeld gewährt. Das 
Krankengeld beträgt 75% des zuletzt erzielten 
Durchschnittseinkommens, jedom maximal von 
IL 1500. 

Hat der Arbeitsunfall bzw. die Berufskrank­
heit eine dauernde Erwerbsminderung von wenig­
stens 5% zur Folge, besteht ab der 27. Woche 
Anspruch auf eine U n fall p e n s ion, die 
jedoch bis zu einer Erwerbsminderung von 19% 
in Form einer einmaligen Leistung abgefunden 
wird. Die Unfallpension für eine Erwerbs­
minderung von 20% oder mehr wird auf der 
Grundlage des vom Verletzten vor der Erwerbs­
minderung erzielten Erwerbseinkommens berem­
net (maximal 75% von IL 1500). Personen mit 
einet dauernden Erwerbsminderung von 75% 
oder mehr erhalten zusätzl~che Leistungen in 
Form von U n te r hai t s bei h i I f e nun d 
ein mal i gen Gel cl 1 eis tun gen. 

Wird durch 'einen Arbeitsunfall oder durch eine 
Berufskrankheit der Tod eines Versicherten ver­
ursacht, haben seine Witwe und Kinder sowie 
unter bestimmten Umständen seine Eltern An­
sprum auf eine Hin ,t erb I i e ben e n­
p e n s ion, die auf der Grundlage des vom 
Verletzten vor seinem Tod erzielten Erwerbs­
einkommens berechnet wird (maximal 75% von 
IL 1125). 

Die Beträge von IL 1500 bzw. IL 1125 ändern 
sim im Verhältnis, in dem sich der Durchschnitts­
lohn aller Arbeitnehmer ändert. 

5. Arbeitslosenversicherung 

a) Ans p r u c h s vor aus set z u n gen: 
Anwartschaftszeit 
Die Anwartschaftszeit auf Leistungen der 

Arbeitslosenversicherung beträgt: 
für einen versicherten Taglöhner 150 Arbeits­

tage, 'für die während der 360 Tage, die dem 
Monatsersten des Eintretens der Arbeitslosigkeit 
vorangehen, Beiträge gezahlt worden sind, oder 
225 Arbeitstage während 540 Tagen; 

für einen versicherten monatlich entlohnten 
Arbeitnehmer 180 Tage während der 360 Tage, 
die dem Monatsersten des Eintretensder Arbeits­
losigkeit vorangehen, Oder 270 Tage während 
540 Tagen; 
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für einen arbeitslosen Neueinwanderer 
100 Arbeitstage während der entsprechenden 
360 Tage; 

für demobilisierte Soldaten entfällt die Er­
füllung der Anwartschaftszeit. 

Tage von Familientrauer und von Reserve­
dienst in der Armee gelten als Arbeitstage. Die 
Zeit der Berufsausbäldung wird als Anwart­
schaftszeit gerechnet. 

Arbeitslosigkeit 

Als arbeitslos gilt jede Person, die bei einem 
Arbeitsamt als arbeitslos registriert ist und bereit 
und fähig ist, ,im eigenen oder irgend einem 
anderen Beruf eine angemessene Arbeit zu über­
nehmen, und der das Arbeitsamt keine Arbeit 
der einen oder anderen Art vorgeschlagen hat. 
Wer ohne hinreichenden Grund seine Arbeit 
aufgibt oder eine vom Arbeitsamt angebotene 
angemessene Arbeit ablehnt, hat während 
30 Tagen keinen Anspruch auf Leistungen der 
Arbeitslosenversicherung und bei wiederholter 
Ablehnung während weiteren 30 Tagen vom 
Tag der Ablehnung an. 

b) H ö he der Ar bei t s los e nIe ist u n g 
Die tägliche Arbeitslosenleistung beträgt einen 

gewissen Prozentsatz des Durchschnittseinkom­
mens des Versicherten, der von 'der Zahl der 
Familienangehörigen und der Höhe seines Durch­
schnittseinkommens abhängt; je niedriger das 
Einkommen, umso höher der Prozentsatz. Der 
Prozentsatz schwankt zwischen 47"5% und 800/0. 
Die Höchstgrenze beträgt IL 33,50. Arbeitslosen 
Jugendlichen von 15 bis 18 Jahren werden Bei­
hilfen, die nicht auf Beiträgen beruhen, gewährt. 

e) D aue r der Ar bei t s los e nIe i­
s tu n g 

Die Höchstzahl der Tage von Arbeitslosigkeit, 
für die Leistungen gezahlt'werden können, darf 
für einen Arbeitslosen von über 45 Jahren oder 
einem mit drei unterhaltsberechtigten Ange­
hörigen im Jahr 175 Tage nicht übersteigen. ln 
allen anderen Fällen ist die Höchstzahl 138 Tage 
im Jahr. Für jeden Zeitraum von 120 Tagen 
ununterbrochener Arbeitslosigkeit gelten die 
ersten fünf Tage als Zwischenperiode, für die 
keine Leistungen gezahlt werden. Diese Perioden 
können in Zeiten von verlängerter oder all­
gemeiner Arbeitslosigkeit im Landesrnaßstab 
oder in Sonderfällen für bestimmte Gebiete aus­
gedehnt werden. 

d) V S>r b eu gen deM a ß nah m e n 
gegen Arbeitslosigkeit 
Der Staat ist gesetzlich ermächtigt, zur Ver­

hütung des Eintrittes von Arbeitslosigkeit die 
Berufsschulung, die geographische Beweglichkeit 
und die berufliche Rehabilitation der Arbeit­
nehmer aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung 
zu fördern. 

5. FamiIienbeihilfen 

In Israel bestehen zwei Systeme für die Fami­
lienbeihilfen. Allgemein werden an alle Personen 
mit Wohhsitz in.Israel Familienbeihilfen gewährt, 
wenn sie drei und mehr Kinder haben. Arbeit­
nehmer erhalten dagegen Familienbeihilfen be­
reits ab dem ersten Kind. 

Kinder werden bis zum 18. Lebensjahr berück­
sichtigt. Darüber hinaus werden für behinderte 
Kinder bis zum 25. Lebensjahr Farnälienbeihilfen 
gezahlt. 

Die Familienbeihilfen ab dem dritten Kind 
werden vom Nationalen Versicherungsinstitut in 
der Regel direkt an die Mutter ausgezahlt. 

Die Famil,jenbeihilfen für die ersten beiden 
Kinder der Arbeitnehmer werden vom Dienst­
geber gegen Verrechnung mit dem Institut an 
den Arbeitnehmer ausgezahlt. 

Die Höhe der monatlichen Familienbeihilfen, 
welche an einen Index gebunden ist, beträgt: 

für das erst~ Kind (nur Arbeitnehmer) . IL 36, 

für das zweite Kind (nur Arbeitnehmer) IL 36, 

für das dritte Kind (allgemein) ...... IL 51, 

für das vierte Kind ................ IL 70, 

für das fünfte Kind ................ IL 73, 

für das sechste Kind ................ IL 70, 

für jedes weiter~ Kind .............. IL 64. 

V. Die einzelnen Bestimmungen des Abkommens 
und des Schluß protokolls 

Im Hinblick darauf, daß das vorliegende Ab­
kommen weitestgehend" das österreichisch­
luxemburg.ische Abkommen über Soziale Sicher­
heit vom 21. Dezember 1971 in der Fassung des 
Zusatzabkommens vom 16. Mai 1973, BGBI. 
Nr. 73/1974, zum Vorbild hat, erfolgt zur Ver­
meidung unnötiger Wiederholungen unter der 
Kurzbezeichnullg "ö.-lux. Abk." eine Bezug­
nahme auf dieses Abkommen und die Erläu­
terungen hiezu (siehe 464 und 738 der Beilagen 
zu den stenographischen Protokollen des 
Nationalrates, XIII. GP). 

Zu Art. 1: 

Dieser Artikel enthält die in allen einschlägigen 
Abkommen üblichen Begriffsbestimmungen und 
Kurzbezeichnungen. Durch die im Punkt I des 
Schlußprotokolls vorgesehene .. Ausnahme der 
Ausgleichszulage von den im Art. 1 Abs. 1 Z. 9 
angeführten Ausdrücken kommt eine Zahlung 
dieser Leistung bei Aufenthalt in Israel - ent­
gegen der Exportverpflichtung nach Art. 4 -
nicht in Betracht. 

Zu Art. 2: 

In däesem Artikel wird der sachliche Geltungs~ 
bereich des Abkommens festgelegt. 
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Unter Abs. 1 Z. 1 erfolgt die Zitierung der 
österreichischerseits erfaßten Rechtsvorschriften 
in der im ö.-Iux. Abk. gewählten Weise. Neben 
-den im Abs. 2 getroffenen Einschränkungen ist 
zu beachten, daß sich das Abkommen auf die 
österreichischen Rechtsvorschl"iften über die 
Krankenversicherung nur insoweit bezieht, als 
sie die Leistungsgewährung auS dem Ver­
sicherungsfall der Mutterschaft regeln. Unge­
achtet dieser Regelung erfaßt eine in Anwendung 
der -Art. 6 ff. erfolgte Zuordnung die öster­
reichischen Rechtsvorschriften im Bereich der 
Krankenversicherung zur Gänze - also auch 
hinsichtlich der Versicherungspflicht. 

Die im Abs. 3 vorgesehene Ausnahme der Ver­
sicherungslastregelungen (wiez. B. mit der Bun­
desrepublik Deutschland und Jugoslawien) stellt 
sicher, daß die auf Grund solcher Regelungen 
in der österreichischen Pensionsversicherung zu 
berücksichtigenden Versicherungszeiten bzw. in 
der österreichischen Unfallversicherung zu über­
nehmenden Ansprüche auch im Rahmen dieses 
Abkommens berücksichtigt werden. 

Zu Art. 3: 

Der in diesem Artikel enthaltene Grundsatz 
der persönlichen Gleichstellung findet sich in 
allen bisher geschlossenen Abkommen. Punkt JI 
des Schlußprotokolls enthält Bestimmungen, wie 
sie auch in den übrigen Abkommen österreichs 
als Ausnahmen vom Gleichstellungsgrundsatz 
festgelegt wurden, wodurch der Gleichstellung 
praktisch keine Bedeutung zukommt. 

Die Einbeziehung vQn Flüchtlingen und Staa­
tenlosen, die sich im Gebiet eines Vertrags­
staates gewöhnlich aufhalten, trägt der sich aus der 
Ratifizierung der Konvention über die Rechts­
steIlung eler Flüchtlinge, BGBI. Nr. 55/1955, er­
gebenden Rechtslage Rechnung bzw. erfolgt im 
Hinblick auf die dieser Konvention analogen, 
am 28. September 1954 in New York unter­
zeichneten Konvention über die Rechtsstellung 
der Staatenlosen. 

Zu Art. 4: 

Dieser Artikel enthält die in Abkommen über 
Soziale Sicherheit übliche Regelung hinsichtlich 
des Leistungsexportes. Diese Exportverpflichtung 
gilt nicht für die Ausgleichszulage (siehe die ent­
sprechenden Ausführungen zu Art. 1) sowie für 
die bei Arbeitslosigkeit vorgesehenen Leistungen. 

Zu Art. 5: 

Dieser Artikel enthält in Verbindung mit 
Punkt III Z. 1 des Schlußprotokolls den in allen 
Abkommen österreichs normierten Grundsatz 
der Gleichstellung versicherungsrechtlich relevan­
ter Tatbestände. Im Sinne der rechtspolitischen 
überlegung, durch das Abkommen möglichst 

wenig in innerstaatliche Rechte eingreifen zu 
sollen, sowie im Hinblick auf das aufgetretene 
Erfordernis, die durch Regelungen dieser Art 
zwangsläufig eintretende unnötige Verflechtung 
der Rechtsvorschriften der Vertragsstaaten im 
Interesse einer leichteren Administrierbarkeit der 
einschlägigen Abkommensnormen aufzulockern, 
war eine Reduzierung der Tatbestände mit ver­
sicherungsrechtlicher Auswirkung im jeweils 
anderen Vertragsstaat erforderlich. Durch diese 
eingeschränkte Tatbestandsgleichstellung wird 
u. a. erreicht, daß eine freiwillige Versicherung 
in der österreichischen Pensionsversicherung 
neben einer in Israel bestehenden Pflichtver­
sicherung bzw. freiwilligen Versicherung zulässig 
ist. 

Im Hinblick darauf, daß in der ,israelischen 
Pensionsversicherung die Versich,erungspflicht wie 
in der Schweiz und in Großbritannien bereits 
durch den Wohnsitz in Israel begründet wird, 
war es wie in den Abkommen mit diesen Staaten 
notwendig, durch Punkt III Z. 2 des Schluß­
protokolls zu verhindern, daß ein Anspruch auf 
eine österreichische Alters(Knappschaftsalters)­
pension nach § 253 Abs. 1 bzw. § 276 Abs. 1 
ASVG nur deshalb ausgeschlossen wird, weil der 
Pensionswerber - ohne erwerbstätig zu sein -
in Israel wohnt. 

Zu den Art. 6 bis 9: 

Diese Artikel normieren den in allen Ab­
kommen über Soz,iale Sicherheit üblichen 
Territorialitätsgrundsatz sowie die Ausnahmen 
VOn diesem Grundsatz; sie entsprechen fast wört­
lich den Art.S bis 11 des ö.-Iux.Abk. 

Zu Art. 10: 

Im Hinblick auf die in beiden Vertragsstaaten 
bestehenden Rechtsvorschriften betreffend die 
Leistungsgewährung bei Mutterschaft war es 
lediglich erforderlich, eine Zusammenrechnung 
der in der österreichischen Krankenversicherung 
und der in der israelischen Mutterschaftsver­
sicherung zurückgelegten Versicherungszeiten für 
die Erfüllung einer nach den Rechtsvorschriften 
der Vertragsstaaten für den Leistungsanspruch 
bzw. die Dauer der Leistungsgewährung vor­
gesehenen Wartezeit festzulegen. 

Zu den Art. 11 bis 15: 

Diese Artikel regeln die Wahrung der Rechte 
auf Grund der von. einem Versicherten in den 
Pensionsversicherungen beider Vertragsstaaten zu 
berücksichtiKenden Versicherungszeiten. Die 
Regelungen entsprechen den einschlägigen Be­
stimmungen in den von österreich in den letzten 
Jahren geschlossenen Abkommen über Soziale 
Sicherheit. 
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Art. 11 enthält die übliche Zusammenrech­
nungsnorm für den Erwerb eines Leistungsan­
spruches bei Invalidität, Alter und Tod. Diese 
Zusammenrechnung gilt gemäß Punkt V des 
Schlußprotokolls - ebenso wie in allen in letzter 
Zeit von österreich geschlossenen. Abkommen 
über Soziale Sicherheit - nicht hinsichtlich eines 
Anspruches auf vorzeitige Alterspension bei 
Arbeitslosigkeit oder bei langer Versicherungs­
dauer nach den österreichischen Rechtsvorschrif­
ten. 

Art. 12 regelt in Abs. 1 den Modus der Lei­
stungsberechnung bei Vorliegen von Ver­
sicherungszeiten in beiden Vertragsstaaten. Die 
diesbezüglich vorgesehene Zusammenrechnung 
der Versicherungszeiten (Abs. 1 Irt. a), Ermittlung 
einer fiktiven Vollpension nach den innerstaat­
lichen Rechtsvorschriften (Abs. 1 lit. b) und Pro­
ratisierung dieser fiktiven Gesamtleistung nach 
dem Zeitenverhältnis (Abs. 1 lit. c) ist in gleicher 
Weise in allen Abkommen Österreichs im Bereich 
der Sozialen Sicherhe~t vorgesehen. 

Abs. 2 entspricht Art. 20 Abs. 3 des ö.-lux. 
Abk. 

Art. 13 enthält die für die österreichischen 
Träger für die Anwendung des Abkommens im 
Zusammenhalt mit einzelnen Bestimmungen des 
innerstaatlichen Rechts erforderlichen uni­
lateralen Anwendungsnormen; sie entsprechen 
mit wenigen Ausnahmen den Bestimmungen des 
Punkt IX des Schlußprotokolls zum ö.-lux. Abk. 
in der Fassung des Zusatz abkommens. So wird 
durch Z. 3 J,it. a zur Wahrung der durch den 
möglichen Doppelerwerb von Versicherungs­
zeiten erworbenen Rechte sichergestellt, daß der­
artige Zeiten bei der Ermittlung der fiktiven 
Vollpension und bei der Feststellung der Teil­
leistungen in allen Fällen mit ihrem vollen Aus­
maß zu berücksichtigen ~ind. 

Sind in einem bestimmten Zeitpunkt ohne 
Zusammenrechnung der Versicherungszeiten die 
Leistungsvoraussetzungen nur eines der Vertrags­
staaten erfüllt, so ist nach Art. 14 die ohne An­
wendung des Abkommens errechnete Pension 
zu gewähren. Nach Abs. 2 ist eine Neufeststellung 
-,- und damit Proratisierung - dann durch­
zuführen, wenn die Leistungsvoraussetzungen 
auch im anderen Vertragsstaat erfüllt sind. 

Art. 15 enthält die übliche "Unterschieds­
betragsregelung"; sie· entspricht der des Art. 21 
des ö.-lux. Abk. 

Zu den Art. 16 und 17: 

Diese Artikel enthalten die Bestimmungen über 
Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrank~ 
heiten. 

Art. 16, der dem Art. 22 des ö.-lux. Abk. 
entspricht, sieht die aushilfsweise Gewährung von 

Sachleistungen durch den Träger des Wohn- und 
Aufenthaltsortes gegen Kostenerstattung durch 
den zuständigen Träger vor. 

Art. 17, der dem Art. 24 Abs. 1 des öAux. 
Abk. entspricht, ordnet die Leistungspflicht für 
eine dem Grunde nach in beiden Vertragsstaaten 
Zu entschädigende Berufskrankheit dem Vertrags­
staat zu, in dem die betreffende Person zuletzt 
dem Risiko dieser Berufskrankheit ausgesetzt 
war. 

Zu Art. 18: 

Dieser Artikel bestimmt im Abs. 1, daß für 
den Erwerb des Anspruches auf Leistungen bei 
Arbeitslosigkeit die in den beiden Vertrags­
staaten zurückgelegten Versicherungszeiten - so­
weit sie sich nicht überschneiden ~ unter der 
Voraussetzu~g (Abs. 2) zusammengerechnet wer­
den, daß die betreffende Person in dem Vertrags­
staat, ~n dem der Anspruch gehend gemacht 
wird, in den letzten zwölf Monaten vor Geltend­
machung des Anspruches insgesamt 13 Wochen 
als Dienstnehmer beschäftigt war. Dieser Vor­
versicherungszeit bedarf es jedoch nicht, wenn 
der Dienstnehmer ohne sein Verschulden arbeits­
los wurde. 

Für den österreichischen Rechtsbereich kommt 
eine Zusammenrechnung nur für die Gewährung 
des Arbeitslosengeldes ,in Betracht, da nach 
Punkt VI des Schlußprotokolls das Karenz­
urlaubsgeld ausschließlich auf Grund öster­
reichischer Versicherungszeiten gebührt und nach 
Punkt 11 Z. 4 des Schlußprotokolls israelische 
Staatsangehörige keinen Einspruch auf Not­
standshilfe haben. 

Im übrigen wird das Arbeitslosengeld nicht 
während des Aufenthaltes im Gebiet des Ver­
tragsstaates gewährt (Art. 4). 

Zu den Art. 19 bis 22: 

Die Bestimmungen über die Familienbeihilfen 
sehen im wesentlichen vor: . 

a) Gleichstellung der Staatsangehörigen der 
beiden Vertragsstaaten (Art. 3); 

b) Berücksichtigung auch der Kinder, die 1m 
anderen Vertragsstaat wohnen (Art. 19); 

c) Leistung der Familienbeihilfe vom Beschäf­
tigungsstaat, wenn der Arbeitnehmer im 
anderen Vertragsstaat seinen Wohnsitz hat 
(Art. 20 Abs. 1); 

d) Verhinderung emes Doppelbezuges 
(Art. 21); 

e) Leistung von Rechtshilfe bei der Herein­
bringung zu unrecht bezogener Familien­
beihilfen (Art. 28). 

Eine Änderung des innerstaatlichen Rechts 
wird durch Art. 20 im Zusammenhang mit 
Punkt VII des Schlußprotokolls insoweit bewirkt, 
als für Arbeitnehmer mit Wohns.itz in Israel, die 
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in österreich beschäftigt sind, für den Anspruch 
auf Familienbeihilfe an die Stelle der im § 3 
Abs. 1 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 
vorgesehenen Mindestbeschäftigungszeit von drei 
Monaten eine solche von ,einem Kalendermonat 
tritt. 

Die Regelungen der Bestimmungen über die 
Familienbeihilfen entsprechen den in den bisher 
VOn österreich geschlossenen Abkommen über 
Soziale Sicherheit festgelegten Grundsätzen. 

Zu den Art. 23 bis 31: 

Diese Artikel enthalten Regelungen betreffend 
die Durchführung einzelner Abkommensbestim­
n:ungen, wie sie - zum Teil jeweils geringfügig 
dlvergent, zum Teil wörtlich - in allen ein­
schlägigel1 Abkommen österreichs ---.,. so auch 
in den Art. 30 bis 38 des ö.-lux. Abk. - vor­
gesehen sind. So betrifft Art. 23 die Ermächti­
gung zum Abschluß einer das Abkommen im 
Detail regelnden Durchführungsvereinbarung 
~nd die gegenseitige Amtshilfe sowie die gericht­
hche Rechtshilfe, Art. 24 die Errichtung von 
Verbindungsstellen, Art. 25 die Steuer- und Ge­
bührenfreiheit oder -ermäßigung bzw. die Ent­
behrlichkeit von Urkundenbeglaubigungen und 
Art. 26 Bestimmungen über Ort, Zeit und Wir­
kung einzubringender bzw. eingebrachter An­
träge, Erklärungen und RechtsmitteL Art. 27 
enthält Regelungen für den Transfer geschuldeter 
Leistungen bzw. für die Erstattung in Be­
treuungsfällen erbrachter Leistungen. Art. 28 
sieht die gegenseitige Anerkennung und die Voll­
streckung von Bescheiden (Rückstands ausweisen) 
und gerichtlichen Entscheidungen vor und Art. 29 
den Einbehalt von Nachzahlungen zugunsten 
bestimmter vorschußweise gewährter Ver­
sicherungsleistungen; ein Einbehalt zugunsten 
vorschußweise gewährter Fürsorgeleistungen 
konnte im Hinblick auf das Fehlen entsprechen­
der israelischer Rechtsvorschriften nicht vorge­
sehen werden. Art. 30 regelt Rechtsansprüche 
für einen Schaden gegen einen Dritten und 
A~t. 31 den Modus zur Beilegung von Streitig­
kelten über die Auslegung oder die Anwendung 
dieses Abkommens. 

Zu den Art. 32 bis 34: 

Diese Artikel enthalten die üblichen materiell­
rechtlichen übergangs- und Schlußbestimmungen. 

Art. 32 regelt insbesondere den Beginn der 
Leistungspflicht auf Grund des Abkommens 
(Abs. 1 in Zusammenhang mrt Abs. 7), die Aus­
wirkungen des Abkommens auf vor seinem In­
krafttreten zurückgelegte Versicherungszeiten 
(Abs. 2) bzw. eingetretenen Versicherungsfälle 
(Abs. 3) sowie die Feststellung bzw. Neufest­
stellung von Leistungen (Abs. 3 bis 6). 

Nach Abs. 7 sind Pensionen aus den Pensions­
versicherungen der beiden Vertragsstaaten be­
reits ab 1. Jänner 1973 nach den Bestimmungen 
des Abkommens' festzustellen und zu gewähren. 
Diese rückwirkende Zahlungsaufnahme - im 
Hinbl,ick auf Art. 33 und die diesem Personen­
kreis innerstaatlich eingeräumten Rechte von 
geringer Bedeutung - erfolgte auf israelischen 
Wunsch im Hinblick darauf, daß die 1958 be­
gonnenen und aus den bereits erwähnten, auf 
österreichischer Seite gelegenen Gründen nicht 
fortgesetzten Verhandlungen erst 1973 wieder 
aufgenommen und abgeschlossen wurden. 

Art. 33 enthält - analog den Bestimmungen 
des Art. 42 des österr.-britischen Abkommens 
über Soziale Sicherheit bzw. des Art. 39 a ö.-Iux. 
Abk. in der Fassung des Zusatzabkommens -
eine Begünstigungsregelung für Emigranten. 
Durch diese Bestimmung wird erreicht, daß die 
Bestimmungen des Abkommens nur dann und 
nur insoweit für die nach den §§ 500 ff. ASVG, 
§ 62 Abs. 1 Z. 3 GSPVG, § 60 Abs. 1 Z. 3 LZVG 
bzw. § 56 Abs. 1 Z. 3 B-PVG begünstigten" Per­
sonen Anwendung finden, als es für sie günstiger 
ist. Insbesondere wird diesen Personen im Falle 
der Erfüllung der durch die österreichischen 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften normierten 
Anspruchsvoraussetzungen allein auf Grund 
österreichischer Versicherungszeiten Vollpen­
sionen aus' der österreichischen Pensionsver­
sicherung zu gewähren sein; 

Art. 34 enthält die üblichen Bestimmungen 
betreffend die Ratifizierung, das Inkrafttreten 
und die allfällige Kündigung des Abkommens. 
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